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Bürokratie abbauen, Mittelstand entlasten Vorwort  

 

  

 

 

Bürokratie abbauen, Mittelstand entlasten! 
 
 
 
Bürokratie ist ein Wachstumshemmnis der ersten Kategorie. Insbesondere kleine und mittlere Unterneh-
men leiden überproportional stark unter bürokratischen Lasten. Vor diesem Hintergrund ist es eine richti-
ge Entscheidung der großen Koalition gewesen, das Programm „Bürokratieabbau und bessere Rechtsset-
zung“ zu einem Schwerpunktthema der Regierungsarbeit zu machen. Die Doppelstrategie, bestehend aus 
Mittelstands-Entlastungs-Gesetzen auf der einen und der Institutionalisierung von Verfahren zur Begren-
zung von Bürokratie (Normenkontrollrat, Staatssekretärausschuss, Standard-Kostenmodell) auf der ande-
ren Seite, erscheint richtig. Doch ist mehr als ein Jahr nach Regierungsantritt der Entlastungseffekt durch 
Abbaugesetze marginal geblieben, während gleichzeitig bürokratische Schwergewichte wie das Allge-
meine Gleichbehandlungsgesetz ihren Weg in deutsches Recht gefunden haben. Unterm Strich war für 
die Wirtschaft das Jahr 2006 ein weiteres Jahr bürokratischer Mehrbelastungen. 
 
Der DIHK macht vor diesem Hintergrund 66 konkrete, praxisrelevante Vorschläge zum Bürokratieabbau. 
Dabei geht es neben Informationspflichten auch um Belastungen aus materiellem Recht. Das Steuerrecht 
und Arbeitsrecht bilden die Schwerpunkte. Mit dieser Vorschlagsliste leistet die IHK-Organisation einen 
wichtigen Beitrag zu weiteren geplanten Mittelstands-Entlastungs-Gesetzen. Nach den Veröffentlichun-
gen der Jahre 2003 bis 2005 präsentiert die IHK-Organisation der Politik nun zum fünften Mal eine Viel-
zahl konkreter Vorschläge zur Rückführung der Bürokratie. Die bislang letzte IHK-Veröffentlichung vom 
Dezember 2005 fand die uneingeschränkte Zustimmung des Bundesrates. Dennoch wurden Vorschläge 
nicht in das Erste Mittelstands-Entlastungs-Gesetz aufgenommen, weshalb wir diesen durch eine erneu-
te Auflistung Nachdruck verleihen. 
 
Neben der mutigen und raschen Umsetzung der nun vorgelegten Vorschläge kann der Bürokratieabbau 
besonders dann größere Wirkung entfalten, wenn folgende Überlegungen von der Politik berücksichtigt 
werden: 
 
• Die Bundesregierung sollte sich bereits jetzt ein verbindliches Ziel zum Abbau bürokratischer Lasten 

setzen – ein Abbau um 25 Prozent bis zum Ende der Legislaturperiode ist angemessen. 
• Ein Geburtsfehler des Normenkontrollrates sollte rasch korrigiert werden: Auch Gesetzesvorschläge 

aus der Mitte des Bundestages und des Bundesrates sollten durch den Rat einer kritischen Überprü-
fung der Bürokratiekosten unterzogen werden. 

• Im Prozess der Bürokratiekostenmessung sollte die Bundesregierung organisatorisch sicherstellen, 
dass der Messprozess bis Mitte 2007 abgeschlossen werden kann. Die Wirtschaft sollte – nach nie-
derländischem Vorbild – auf Ressortebene in „Gemeinsamen Beiräten“ vertreten sein, da dies die 
notwendige Transparenz des Messprozesses sicherstellt. 

• Bei der Umsetzung von EU-Recht in nationales Recht muss die Bundesregierung zu ihrer Koalitions-
vereinbarung einer 1:1-Umsetzung stehen und „Goldplating“ vermeiden. 

• Die Bundesregierung sollte die EU-Ratspräsidentschaft in der ersten Jahreshälfte 2007 dazu nutzen, 
den Prozess des Bürokratieabbaus und der besseren Rechtsetzung in Brüssel zu institutionalisieren, 
die notwendigen Gremien zu implementieren und ein bindendes Abbauziel zu setzen. 

 
Der Bürokratieabbau darf auf Gesetzes- und Verordnungsebene nicht durch den Erlass einschlägiger Ver-
waltungsvorschriften konterkariert werden. Der DIHK fordert die Mitglieder von Gremien, die solche Ver-
waltungsvorschriften vorbereiten auf, auch auf dieser Ebene dem Bürokratieabbau Rechnung zu tragen; 
die Aufforderung richtet sich auch an die Gremienvertreter, die aus der Wirtschaft kommen. 
 



 Überblick Bürokratie abbauen, Mittelstand entlasten 
 

 
* Dieser Vorschlag wurde bereits in der DIHK-Vorschlagsliste „Weniger Bürokratie, mehr Freiheit“ von Dezember 2005 aufgeführt, 
er ist von der Politik bislang allerdings nicht umgesetzt worden. 

Überblick über die 66 Vorschläge der IHK-Organisation 
 
 
 
 
Steuerrecht 
1. Vorschlag: Vorsteuerabzug elektronischer Rechnungen vereinfachen 1 
2. Vorschlag: Nachweispflichten bei Umsätzen im Binnenmarkt entschärfen 2 
3. Vorschlag: Umsatzsteuerliche Kleinunternehmergrenze anpassen 3 
4. Vorschlag: Zwingenden monatlichen Meldezeitraum  für die Zusammenfassende 

Meldung verhindern 4 
5. Vorschlag: Existenzgründern eine vierteljährliche Abgabe  der 

Umsatzsteuervoranmeldung erlauben* 5 
6. Vorschlag: Steuerliche Betriebsprüfungen spätestens 5 Jahre nach Veranlagungsjahr 

durchführen und Aufbewahrungspflichten verkürzen* 6 
7. Vorschlag: Gesetzlichen Anspruch auf verbindliche Steuerauskünfte  der Finanzämter 

einführen 7 
8. Vorschlag: Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter  von 410 Euro auf 1.000 Euro 

anheben* 8 
9. Vorschlag: Betragsgrenze für die Bestandserfassung  geringwertiger Wirtschaftsgüter 

von 60 Euro auf 200 Euro anheben 9 
10. Vorschlag: Gewinngrenze für die Aufstellung einer Handelsbilanz anheben* 10 
11. Vorschlag: Ökosteuer vereinfachen 11 
12. Vorschlag: Verwendungspflicht des Formulars für die Einnahme-Überschuss-Rechnung 

abschaffen* 12 
13. Vorschlag: Einheitliche Regeln für Auswärtstätigkeiten anwenden* 13 
14. Vorschlag: Bauabzugssteuer abschaffen* 14 

 
Bildungsrecht 
15. Vorschlag: Verordnungen zur Entsprechung schulischer Bildungsgänge und dualer 

Ausbildungsberufe nur bis 2008 zulassen 15 
16. Vorschlag: Anrechnung beruflicher Vorbildung abschaffen* 16 
17. Vorschlag: Ausbildungsordnungen in der dualen Berufsausbildung auf 10 Seiten 

begrenzen* 17 

 
Gewerberecht 
18. Vorschlag: Gewerbliche Erlaubnisverfahren vereinfachen und beschleunigen 18 
19. Vorschlag: Prüfungspflichten im Bereich des Arbeits- und Umweltschutzes reduzieren 19 

 
Umweltrecht 
20. Vorschlag: Landesrecht zum Gewässerschutz vereinheitlichen 20 
21. Vorschlag: Mengenschwellen bei Emissionen anheben 21 
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* Dieser Vorschlag wurde bereits in der DIHK-Vorschlagsliste „Weniger Bürokratie, mehr Freiheit“ von Dezember 2005 aufgeführt, 
er ist von der Politik bislang allerdings nicht umgesetzt worden. 

22. Vorschlag: Anforderungen an die Emissionserklärungen von Unternehmen senken 22 
23. Vorschlag: Umweltverträglichkeitsprüfungen reduzieren 23 
24. Vorschlag: Prüfpflichten bei bestimmten chemischen Anlagen streichen 24 
25. Vorschlag: Einspruchsmöglichkeiten bei Genehmigungsverfahren begrenzen 25 
26. Vorschlag: Kleinmengenregel bei der Registrierung von Elektronikgeräten einführen* 26 

 
Verbraucherschutz 
27. Vorschlag: Herkunftsvorschriften beim Prädikatswein-Siegel lockern 27 
28. Vorschlag: Verschnittanteilsregelung für Weine novellieren 28 
29. Vorschlag: Nationales Zulassungsverfahren  für Produkte aus dem EU-Ausland 

unterlassen 29 
30. Vorschlag: Doppelüberwachungen im Medizinproduktegesetz vermeiden 30 

 
Wettbewerbsrecht 
31. Vorschlag: Vergabe öffentlicher Aufträge transparenter gestalten 31 

 
Außenwirtschaft 
32. Vorschlag: Laufende Prüfung der außenwirtschaftlichen Meldungen streichen 32 
33. Vorschlag: Anträge auf Exportkontrollen innerhalb von 6 Wochen entscheiden* 33 

 
Statistikpflichten 
34. Vorschlag: Unternehmensbefragungen zu Umweltschutzkosten einschränken 34 
35. Vorschlag: Bankenrechtliche Meldepflichten der Kreditinstitute begrenzen 35 
36. Vorschlag: Kleine Unternehmen (bis 49 Mitarbeiter) nur an maximal 3 

Stichprobenerhebungen pro Jahr beteiligen* 36 

 
Verkehrsrecht 
37. Vorschlag: Feiertägliche Fahrverbote für LKW bundesweit vereinheitlichen 37 
38. Vorschlag: Straßenverkehrsrechtliche Erlaubnis vereinfachen 38 
39. Vorschlag: Kfz-Zulassung teilprivatisieren 39 

 
Raumordnungsrecht 
40. Vorschlag: Plan– und Genehmigungsverfahren beschleunigen 40 

 
Zivilrecht 
41. Vorschlag: Widerrufs- und Rückgabefrist im Internethandel vereinheitlichen 41 
42. Vorschlag: Forderungserwerb durch Banken im Insolvenzverfahren erleichtern 42 
43. Vorschlag: Die flächendeckende richterlichen Mediation einführen 43 

 
Arbeits- und Sozialrecht 
44. Vorschlag: Normen des Arbeitsrechts zusammenfassen 44 
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5. Vorschlag: 
Existenzgründern eine vierteljährliche Abgabe  

der Umsatzsteuervoranmeldung erlauben* 

Bereich / Rechtsgebiet Umsatzsteuerrecht 

Gesetzliche Grundlage § 18 Umsatzsteuergesetz (UStG) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Grundsätzlich umfasst der Umsatzsteuervoranmeldungszeitraum ein 
Kalendervierteljahr. Erst wenn die Steuer für das vorangegangene Kalen-
derjahr mehr als 6.136 Euro betragen hat, müssen Voranmeldungen 
monatlich abgegeben werden.  
Mit dem Steuerverkürzungsbekämpfungsgesetz wurde im Jahr 2002 eine 
Sonderregelung für Existenzgründer eingeführt: Existenzgründer sind 
abweichend von der grundsätzlichen Regelung innerhalb der ersten zwei 
Kalenderjahre dazu verpflichtet, Umsatzsteuervoranmeldungen generell 
jeden Monat abzugeben. Dies führt zu höheren Verwaltungskosten durch 
zusätzliche Steuererklärungen und belastet die Unternehmer unange-
messen.  
Der Gesetzgeber hatte diese – auf den ersten Blick sinnvolle – Regelung 
zur Eindämmung des Umsatzsteuerbetrugs eingeführt. Es wurde erwar-
tet, dass Betrüger Firmen in kurzer Abfolge gründen und sogleich wieder 
abtauchen. Es hat sich allerdings herausgestellt, dass die monatliche 
Abgabe von Umsatzsteuervoranmeldungen in den ersten zwei Jahren 
nach Firmengründung den Betrug nicht eindämmen kann. Denn Betrüger 
warten heute die ersten zwei Jahre nach Gründung schlichtweg ab, be-
vor sie mit ihren kriminellen Handlungen beginnen. Fazit: Eine erfolglose 
Regelung zur Betrugsbekämpfung führt zu Nachteilen für alle ehrlichen 
Existenzgründer. 
 

Lösungsvorschlag Die Sonderregelung für Existenzgründer ist wieder aufzuheben. 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium der Finanzen 

DIHK-Ansprechpartner Brigitte Neugebauer 
Tel.: 030 20308-2604, neugebauer.brigitte@berlin.dihk.de 
Dr. Alexander Neeser 
Tel.: 030-20308-2620, neeser.alexander@berlin.dihk.de 

                                                     
* Dieser Vorschlag wurde bereits in der DIHK-Vorschlagsliste „Weniger Bürokratie, mehr Freiheit“ von Dezember 2005 aufgeführt, 
er ist von der Politik bislang allerdings nicht umgesetzt worden. 
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6. Vorschlag: 
Steuerliche Betriebsprüfungen spätestens 5 Jahre nach Veranla-
gungsjahr durchführen und Aufbewahrungspflichten verkürzen* 

Bereich / Rechtsgebiet Allgemeines Steuerrecht 

Gesetzliche Grundlage § 147 Abgabenordnung (AO) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Im Jahr 1998 wurde die Frist zur Aufbewahrung von Buchungsbelegen 
von 6 auf 10 Jahre verlängert. Mit dem Steuersenkungsgesetz wurde 
zum 1.1.2002 ein umfassendes elektronisches Datenzugriffsrecht der 
Finanzverwaltung eingeführt. Seither besteht das Gebot der maschinel-
len Auswertbarkeit dieser Daten während der gesamten Dauer der Auf-
bewahrungspflicht, also auch nach Durchführung und Abschluss einer 
Außenprüfung. Damit soll der Datenzugriff der Finanzverwaltung im 
Rahmen einer Außenprüfung nach § 147 Abs. 6 AO gesichert werden.  
Der Steuerpflichtige muss ungeachtet des technischen Fortschritts die 
ursprünglichen und während der Aufbewahrungsfrist des § 147 Abs. 3 
AO von 6 bzw. 10 Jahren oftmals unwirtschaftlichen und ungenügend 
funktionstüchtigen EDV-Anlagen und Programme nebst sachkundigem 
Bedienungspersonal vorhalten.  
Die EDV-gestützte Betriebsprüfung ist unter anderem mit dem Argument 
einer zeitnäheren Prüfung eingeführt worden. Dies sollte sich für den 
Steuerpflichtigen positiv auswirken. 

Lösungsvorschlag Die steuerliche Betriebsprüfung sollte zeitlich gestrafft, auf Schwer-
punkte begrenzt und vor allem näher am Veranlagungsjahr stattfinden, 
spätestens nach 5 Jahren. Die Aufbewahrungsfristen sind dementspre-
chend auf 5 Jahre zu reduzieren. 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium der Finanzen 

DIHK-Ansprechpartner  Dr. Alexander Neeser 
Tel.: 030-20308-2620, neeser.alexander@berlin.dihk.de 

 

                                                     
* Dieser Vorschlag wurde bereits in der DIHK-Vorschlagsliste „Weniger Bürokratie, mehr Freiheit“ von Dezember 2005 aufgeführt, 
er ist von der Politik bislang allerdings nicht umgesetzt worden. 
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7. Vorschlag: 
Gesetzlichen Anspruch auf verbindliche Steuerauskünfte  

der Finanzämter einführen 

Bereich / Rechtsgebiet Allgemeines Steuerrecht 

Gesetzliche Grundlage § 89 Abs. 2 Abgabenordnung (AO) - neu 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Gerade das Steuerrecht ist durch komplizierte und unübersichtliche Sach-
verhalte geprägt, deren steuerliche Auswirkungen für den Unternehmer 
schwer zu evaluieren sind. Zudem erschwert die sich ständig verändernde 
Gesetzeslage und Rechtssprechung die steuerliche Beurteilung.  
Um den Unsicherheiten bei der Anwendung von Gestaltungsmöglichkeiten 
und daraus resultierender steuerlicher Konsequenzen zu begegnen, kön-
nen die Finanzämter auf Antrag verbindliche Auskünfte über die steuerli-
che Beurteilung von genau bestimmten Sachverhalten erteilen. Damit soll 
dem Steuerpflichtigen ermöglicht werden, steuerliche Konsequenzen be-
reits vor Verwirklichung von Steuergestaltungen abzuschätzen.  
An den Antrag auf Erteilung werden jedoch seitens der Finanzverwaltung 
hohe Anforderungen gestellt, die in vielen Fällen die Erteilung einer ver-
bindlichen Auskunft erheblich erschweren oder gänzlich ausschließen. Die 
Finanzverwaltung ist darüber hinaus befugt, nach pflichtgemäßem Ermes-
sen die Erteilung einer verbindlichen Auskunft abzulehnen. Und wenn sie 
eine Auskunft erteilt, soll sie nach dem Jahressteuergesetz 2007 – wel-
ches sich gegenwärtig im Gesetzgebungsverfahren befindet – eine Kos-
tenerstattung (ggf. sogar nach einem festgelegten Stundensatz) bean-
spruchen können, obwohl die Auskunft Teil der allgemeinen Steuerfestset-
zung und -erhebung ist, der für die Steuerpflichtigen kostenfrei sein muss. 

Lösungsvorschlag Die Aufgabe dieser restriktiven Handhabung kann nur mit der Einführung 
eines Rechtsanspruchs auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft erreicht 
werden. Wir fordern die Normierung eines gesetzlichen Anspruchs auf 
Erteilung einer kostenfreien verbindlichen Auskunft (§ 89 Abs. 2 AO – 
neu). 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium der Finanzen 

DIHK-Ansprechpartner Dr. Alexander Neeser 
Tel.: 030-20308-2620, neeser.alexander@berlin.dihk.de 
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8. Vorschlag: 
Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter  

von 410 Euro auf 1.000 Euro anheben* 

Bereich / Rechtsgebiet Einkommensteuerrecht 

Gesetzliche Grundlage § 6 Abs. 2 Einkommensteuergesetz (EStG) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens sind über den Zeitraum ihrer 
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abzuschreiben.  Sog. geringwerti-
ge Wirtschaftsgüter (GWG) können demgegenüber bereits im Jahr ihrer 
Anschaffung / Herstellung vollständig gewinnmindernd berücksichtigt 
werden. Dies führt zu erheblichen Arbeitserleichterungen der Unterneh-
men, da GWG nicht über viele Jahre im jährlich zu aktualisierenden Be-
standsverzeichnis geführt werden müssen.  
Der Höchstbetrag für das Vorliegen eines GWG liegt jedoch seit dem 
Jahr 1965 bei 410 Euro (vor 2002: 800 DM). Dieser Betrag ist mit Blick 
auf zwischenzeitlich erfolgte Wertentwicklungen zu erhöhen. Allein 
inflationsbedingt wäre eine Betragsanpassung auf mehr als 1.200 Euro 
angemessen. 
Die Eckpunkte der Unternehmensteuerreform sehen stattdessen die 
Streichung für zahlreiche Unternehmen vor. Nur § 7g-Betriebe sollen 
danach weiterhin GWG sofort abschreiben dürfen; alle anderen müssten 
diese ins Anlageverzeichnis aufnehmen. 
Damit würde sich der bürokratische Aufwand der Unternehmen erheb-
lich erhöhen. Statt über eine Streichung der GWG nachzudenken, muss 
die Betragsgrenze heraufgesetzt werden. 

Lösungsvorschlag Die Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter ist auf einen Betrag von 
1.000 Euro anzuheben. 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium der Finanzen 

DIHK-Ansprechpartner  Jörg Schwenker 
Tel.: 030-20308-2602, schwenker.joerg@berlin.dihk.de 

                                                     
* Dieser Vorschlag wurde bereits in der DIHK-Vorschlagsliste „Weniger Bürokratie, mehr Freiheit“ von Dezember 2005 aufgeführt, 
er ist von der Politik bislang allerdings nicht umgesetzt worden. 
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9. Vorschlag: 
Betragsgrenze für die Bestandserfassung  

geringwertiger Wirtschaftsgüter von 60 Euro auf 200 Euro anheben 

Bereich / Rechtsgebiet Bilanzierung 

Gesetzliche Grundlage § 240 Abs. 2 Handelsgesetzbuch (HGB) 
R 5.4 Abs. 3 der Einkommensteuerrichtlinie (EStR) 2005 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Nach § 240 Abs. 2 HGB, §§ 140 und 141 AO besteht die Verpflichtung, 
für jeden Bilanzstichtag auch ein Verzeichnis der Gegenstände des be-
weglichen Anlagevermögens aufzustellen (Bestandsverzeichnis). Ange-
sichts der derzeitig geringen Betragsgrenze für geringwertige Wirt-
schaftsgüter von 60 Euro artet die Erstellung des Bestandsverzeichnisses 
in ein umfangreiches Unterfangen aus.  

Lösungsvorschlag Als Maßnahme einer notwendigen Anpassung an die wirtschaftliche 
Preisentwicklung sollte die Betragsgrenze für geringwertige Wirt-
schaftsgüter von 60 Euro auf 200 Euro angehoben werden, so dass diese 
nicht mehr im Bestandsverzeichnis des Unternehmens nachgewiesen 
werden müssen. 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium der Finanzen 

DIHK-Ansprechpartnerin Brigitte Neugebauer 
Tel.: 030-20308-2604, neugebauer.brigitte@berlin.dihk.de 
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10. Vorschlag: 
Gewinngrenze für die Aufstellung einer Handelsbilanz anheben* 

Bereich / Rechtsgebiet Bilanzierung 

Gesetzliche Grundlage § 141 Abs. 1 Nr. 4 Abgabenordnung (AO) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

In dem gerade in Kraft getretenen ersten Gesetz zum Abbau bürokrati-
scher Hemmnisse (BGBl. I 2006, 1971 f.) wurde die Umsatzgrenze in 
§ 141 Abs. 1 Nr. 1 AO von 350.000,- Euro auf 500.000,- Euro angeho-
ben. Der Gesetzgeber hat es aber unterlassen, auch die Gewinngrenze 
"von mehr als 30.000,- Euro" bei Einkünften aus Gewerbebetrieb in 
§ 141 Abs. 1 Nr. 4 AO anzupassen.  

Lösungsvorschlag Erhöhung der Gewinngrenze auf mindestens 50.000,- Euro im Wirt-
schaftsjahr.  

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium der Finanzen 

DIHK-Ansprechpartner Dr. Alexander Neeser 
Tel.: 030-20308-2620, neeser.alexander@berlin.dihk.de 

 
 

                                                     
* Dieser Vorschlag wurde bereits in der DIHK-Vorschlagsliste „Weniger Bürokratie, mehr Freiheit“ von Dezember 2005 aufgeführt, 
er ist von der Politik bislang allerdings nicht umgesetzt worden. 
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11. Vorschlag: 
Ökosteuer vereinfachen 

Bereich / Rechtsgebiet Ökosteuer 

Gesetzliche Grundlage Energiesteuergesetz (EnergieStG) 
Stromsteuergesetz (StromStG) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Wenn schon keine Abschaffung der Ökosteuer für die Unternehmen 
möglich ist, dann sollte wenigstens das Verfahren so einfach und trans-
parent wie möglich gestaltet sein. Folgende Probleme stellen sich: 
 
1) Die Energiesteuer ist für die Unternehmen extrem kompliziert und 
aufwändig, die Steuerbelastung ist für die meisten kleinen und mittel-
großen Unternehmen intransparent. Daraus resultieren erhebliche Wett-
bewerbsverzerrungen.   
2) Die Informationspolitik der Hauptzollämter gegenüber den Unterneh-
men ist uneinheitlich und verbesserungswürdig. So wurde in der Ver-
gangenheit häufig unvollständig und zu spät informiert – die Wege in 
der Bundesverwaltung erwiesen sich immer wieder als zu langsam.  
3) Die Fristen bei Ermäßigung- und Vergütungsanträgen laufen ein Jahr 
nach dem Verbrauchsjahr unwiderruflich ab. Dies ist für viele Unterneh-
men angesichts der komplizierten Gesetzesmaterie zu kurz. 

Lösungsvorschlag 1) Im Sinne einer Entlastung der Unternehmen schlagen wir vor, den 
Sockelbetrag abzuschaffen. Dadurch würde der Verwaltungsaufwand bei 
den Betrieben abnehmen, weil die Nachversteuerung bei der Stromsteu-
er wegfällt. Die so genannte Märzklausel (§ 23 a Abs. 4 SGB IV), nach 
der Rentenversicherungsbeiträge dem Vorjahr zugerechnet werden müs-
sen, sollte für die Energiesteuer nicht oder nur fakultativ gelten.  
2) Außerdem ist es zwingend erforderlich, eine bessere (einheitliche) und 
schnellere Information der Unternehmen durch die Hauptzollämter bei 
Gesetzesänderungen zu garantieren.  
3) Schließlich fordern wir längere Fristen bei Ermäßigung- und Vergü-
tungsanträgen. 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium der Finanzen 

DIHK-Ansprechpartnerin Dr. Ulrike Beland 
Tel.: 030-20308-2605, beland.ulrike@berlin.dihk.de 
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12. Vorschlag: 
Verwendungspflicht des Formulars für die Einnahme-Überschuss-

Rechnung abschaffen* 

Bereich / Rechtsgebiet Einkommensteuerrecht 

Gesetzliche Grundlage § 60 Abs. 4, § 84 Abs. 3c Einkommensteuerdurchführungsverordnung 
(EStDV) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Bis einschließlich Veranlagungszeitraum 2004 konnten Steuerpflichtige, 
die den Gewinn nach § 4 Abs. 3 EStG durch den Überschuss der Be-
triebseinnahmen über die Betriebsausgaben ermitteln, ihrer Steuererklä-
rung eine formlose Gewinnermittlung beifügen.  
Mit dem 2003 verabschiedeten Kleinunternehmerförderungsgesetz wur-
den die Steuerpflichtigen verpflichtet, ihrer Steuererklärung eine Gewin-
nermittlung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck beizufügen. Auf 
Intervention der Wirtschaft konnte zwar eine geringfügige Vereinfa-
chung des komplizierten Formulars und die Einführung einer „Schon-
grenze“ erreicht werden. Der Schwellenwert der Betriebseinnahmen liegt 
jedoch bei 17.500 Euro, so dass damit überwiegend nur solche Einnah-
me-Überschuss-Rechner von der Verwendungspflicht des Formulars 
befreit werden, die ihre Tätigkeit nur nebenberuflich ausüben. Zum Ver-
gleich: Die Europäische Kommission geht bis zu einer Umsatzgrenze von 
2 Mio. Euro von Kleinstunternehmern aus. 
Die Verwendung des EÜR-Formulars ist mit erheblichem Aufwand ver-
bunden. Es kann gerade von Kleinunternehmern und Existenzgründern 
kaum ohne Unterstützung durch einen Steuerberater fehlerfrei ausge-
füllt werden. 

Lösungsvorschlag Die Verwendungspflicht des EÜR-Formulars sollte insgesamt abgeschafft 
werden. 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium der Finanzen 

DIHK-Ansprechpartnerin  Brigitte Neugebauer 
Tel.: 030-20308-2604, neugebauer.brigitte@berlin.dihk.de 

 

                                                     
* Dieser Vorschlag wurde bereits in der DIHK-Vorschlagsliste „Weniger Bürokratie, mehr Freiheit“ von Dezember 2005 aufgeführt, 
er ist von der Politik bislang allerdings nicht umgesetzt worden. 
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13. Vorschlag: 
Einheitliche Regeln für Auswärtstätigkeiten anwenden* 

Bereich / Rechtsgebiet Einkommensteuerrecht 

Gesetzliche Grundlage § 4 Abs. 5 Nr. 5 Einkommensteuergesetz (EStG) 
R 37 – 40 Lohnsteuerrichtlinie (LStR) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Das gegenwärtige Reisekostenrecht ist außerordentlich kompliziert und 
streitanfällig. Dienstreisen setzen eine regelmäßige Arbeitsstätte voraus. 
Wann eine solche vorliegt, ist ständig umstritten, da eine eindeutige 
gesetzliche Definition fehlt. Die Regelung in den Lohnsteuerrichtlinien 
wird vom Bundesfinanzhof nicht akzeptiert. Für Dienstreisen gilt die 
Dreimonatsfrist (keine steuerfreie Erstattung von Reisekosten nach Ab-
lauf von drei Monaten an denselben auswärtigen Tätigkeitsort); für 
Einsatzwechsel- und Fahrtätigkeit gilt sie nicht. Fahrtkosten können bei 
Dienstreisen in vollem Umfang als Werbungskosten geltend gemacht 
oder vom Arbeitgeber steuerfrei ersetzt werden; bei Einsatzwechsel- und 
Fahrtätigkeit gilt dies nur eingeschränkt. Übernachtungskosten bei einer 
Einsatzwechseltätigkeit können nur im Rahmen einer doppelten Haus-
haltsführung geltend gemacht werden. 
Diese Differenzierungen belasten die Unternehmen nicht nur im admi-
nistrativen Bereich bei der Ermittlung der steuerfrei erstattungsfähigen 
Beträge. Wegen der Fehlergeneigtheit der Abrechnung ist auch das Haf-
tungsrisiko der Unternehmen für zu gering abgeführte Lohnsteuer und 
Sozialversicherungsbeiträge unangemessen hoch. 

Lösungsvorschlag Die unterschiedliche lohn- und einkommensteuerliche Behandlung der 
verschiedenen Formen der Auswärtstätigkeiten sollte aufgegeben wer-
den. Im Wesentlichen sollten einheitlich die heutigen Regeln für Dienst-
reisen gelten. Die regelmäßige Arbeitsstätte sollte praxisfreundlich ge-
setzlich definiert werden bei gleichzeitiger Festlegung, dass ein Arbeit-
nehmer pro Beschäftigungsverhältnis nur eine regelmäßige Arbeitsstätte 
haben kann. 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium der Finanzen 

DIHK-Ansprechpartner  Dr. Harald Hendel 
Tel.: 030-20308-2606, hendel.harald@berlin.dihk.de 

 

                                                     
* Dieser Vorschlag wurde bereits in der DIHK-Vorschlagsliste „Weniger Bürokratie, mehr Freiheit“ von Dezember 2005 aufgeführt, 
er ist von der Politik bislang allerdings nicht umgesetzt worden. 
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14. Vorschlag: 
Bauabzugssteuer abschaffen* 

Bereich / Rechtsgebiet Einkommensteuerrecht 

Gesetzliche Grundlage §§ 48 – 48d Einkommensteuergesetz (EStG) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Die seit Beginn des Jahres 2002 geltende Bauabzugssteuer führt zu er-
heblichem Kontroll- und Erfassungsaufwand bei den betroffenen Unter-
nehmen. Auf Seiten der Auftraggeber führen die Schwierigkeiten bei 
Prüfung und Abgrenzung des Kriteriums „Bauleistungen“ und die Über-
prüfung von Freistellungsbescheinigungen zu erhöhten Bürokratiebelas-
tungen. Die Auftragnehmer klagen über Probleme bei der Erlangung der 
Freistellungsbescheinigungen. Zudem müssen die Freistellungsbeschei-
nigungen spätestens alle drei Jahre neu beantragt werden. Laut Schät-
zungen beträgt der bürokratische Aufwand infolge der Bauabzugsteuer 
etwa 150 Mio. Euro. Angesichts der geringen Beträge, die im Wege des 
Steuerabzugs von den Unternehmen abgeführt werden, steht dieser 
bürokratische Aufwand in keinem Verhältnis zum Mehraufkommen der 
Bauabzugssteuer, womit deren Erhebung unter anderem begründet wur-
de. 

Lösungsvorschlag Die Vorschriften zur Bauabzugssteuer sind ersatzlos aufzuheben. 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium der Finanzen 

DIHK-Ansprechpartner  Jörg Schwenker 
Tel.: 030-20308-2602, schwenker.joerg@berlin.dihk.de 

 
 

                                                     
* Dieser Vorschlag wurde bereits in der DIHK-Vorschlagsliste „Weniger Bürokratie, mehr Freiheit“ von Dezember 2005 aufgeführt, 
er ist von der Politik bislang allerdings nicht umgesetzt worden. 
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15. Vorschlag: 
Verordnungen zur Entsprechung schulischer Bildungsgänge 

und dualer Ausbildungsberufe nur bis 2008 zulassen 

Bereich / Rechtsgebiet Ausbildungsrecht 

Gesetzliche Grundlage § 43 Abs. 2 Sätze 3 und 4 Berufsbildungsgesetz (BBiG) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Die BBiG-Novellierung vom April 2005 hat den Ländern die Möglichkeit 
eröffnet, Verordnungen zu erlassen, die beruflichen Bildungsgängen in 
Vollzeitschulen die Entsprechung mit einem dualen Ausbildungsberuf 
bescheinigt. Konsequenz ist, dass die Absolventen vollzeitschulischer 
Bildungsgänge einen Anspruch auf Zulassung zur IHK-Prüfung erwerben.  
Die Regelung wurde geschaffen, um den starken Jahrgängen, die derzeit 
ins Berufsleben drängen, eine außerbetriebliche Ausbildung zu ermögli-
chen, die dennoch mit einem IHK-Zeugnis abschließt. Damit erhalten 
Absolventen schulischer Maßnahmen das IHK-Gütesiegel, das bislang 
nur der betrieblichen Ausbildung vorbehalten war.  
Vorgesehen ist, dass die Rechtsgrundlage für die Landesverordnungen 
am 1. August 2011 außer Kraft tritt. Die Regelung ist also als Über-
gangsmaßnahme konzipiert. Da allerdings in vielen Bundesländern be-
reits ab dem Jahr 2008 ein Rückgang der Bewerber erwartet wird, ist 
eine Übergangsregelung nicht bis 2011 nötig. Hinzu kommt, dass schon 
jetzt sämtliche Länder die Frage des Verordnungserlasses diskutieren. 

Lösungsvorschlag § 43 Abs. 2 Sätze 3 und 4 BBiG treten am 1. Januar 2008 außer Kraft. 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Bildung und Forschung 

DIHK-Ansprechpartnerin Dr. Bettina Wurster 
Tel.: 030-20308-2532, wurster.bettina@berlin.dihk.de 
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16.  Vorschlag: 
Anrechnung beruflicher Vorbildung abschaffen* 

Bereich / Rechtsgebiet Ausbildungsrecht 

Gesetzliche Grundlage § 7 Berufsbildungsgesetz (BBiG) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Die zwangsweise Anrechnung beruflicher Vorbildung erweist sich für die 
Jugendlichen oft als ein Ausbildungshemmnis. Viele Betriebe sind nicht 
bereit, schon vor der Ausbildung nur aufgrund schulischer Zeugnisse die 
Ausbildungszeit zu verkürzen. Die Entscheidung über eine Verkürzung der 
Ausbildungszeit sollte allein den Beteiligten obliegen. Der Jugendliche hat 
im Falle von Zwangsanrechnungen auch nicht die Chance, auf die An-
rechnung zu verzichten. Aus einem ihm zugedachten Vorteil wird ein 
Nachteil, da Bewerber, die dem Anrechnungszwang nicht unterliegen, den 
Vorzug erhalten. 
Die Anrechnung sollte deshalb nur in Abhängigkeit eines gemeinsamen 
Antrags von Auszubildenden und Ausbildenden erfolgen. Die entsprechen-
de Regelung ist im neuen BBiG bereits enthalten, soll aber erst am 1. Au-
gust 2009 in Kraft treten. 

Lösungsvorschlag § 7 Absatz 2 BBiG wird vorzeitig in Kraft gesetzt.  

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Bildung und Forschung 

DIHK-Ansprechpartner Steffen Gunnar Bayer 
Tel.: 030-20308-2530, bayer.steffen@berlin.dihk.de 

                                                     
* Dieser Vorschlag wurde bereits in der DIHK-Vorschlagsliste „Weniger Bürokratie, mehr Freiheit“ von Dezember 2005 aufgeführt, 
er ist von der Politik bislang allerdings nicht umgesetzt worden. 
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17.  Vorschlag: 
Ausbildungsordnungen in der dualen Berufsausbildung 

auf 10 Seiten begrenzen* 

Bereich / Rechtsgebiet Ausbildungsrecht 

Gesetzliche Grundlage Berufsbildungsgesetz (BBiG) 
Ausbildungsordnungen 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Ausbildungsordnungen sind im Laufe der Jahre immer umfangreicher und 
für Unternehmen schwerer verständlich geworden. Ein Unternehmen, das 
beispielsweise einen Informatikkaufmann ausbilden will, muss sich mit 
einem „Machwerk“ von 62 Seiten herumschlagen; will es einen Anlagen-
mechaniker ausbilden, sogar mit 72 Seiten. Mittlerweile nehmen nicht 
berufsspezifische Inhalte immer mehr Raum in einer Ausbildungsordnung 
ein. Bei der Gestaltung der Ausbildungsordnungen steht nicht das Unter-
nehmen als Nutzer im Vordergrund, vielmehr wird damit versucht, Bil-
dungspolitik zu betreiben. Ein Trend zur Akademisierung von dualer Aus-
bildung ist festzustellen. Bei der Prüfungsgestaltung steht eher im Vorder-
grund, was möglich ist, und nicht, was notwendig ist, um die Leistungs-
einschätzung vorzunehmen. Fragen der Prüfungsökonomie werden ver-
drängt.  

Lösungsvorschlag Ausbildungsordnungen sollen in der Regel nicht mehr als 10 Seiten um-
fassen 
Ausbildungsordnungen müssen eine für Unternehmen leicht nachvollzieh-
bare Struktur haben, lesbar und sprachlich verständlich sein –   
der Ausbildungsberuf muss klar erkennbar sein; Ausbildungsordnungen 
dürfen nicht durch allgemeine Anforderungen aufgebläht werden; 
Prüfungsanforderungen und -zeiten sollten sich in einem Gestaltungs-
rahmen bewegen und „Wildwuchs“ nicht zugelassen werden. 

Zuständige Bundesressorts Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 

DIHK-Ansprechpartner  Dr. Hella Lüth 
Tel.: 030-20308-2511, lueth.hella@berlin.dihk.de 
Dietmar Niedziella 
Tel.: 030-20308-2512, niedziella.dietmar@berlin.dihk.de 
Yorck Sievers 
Tel.: 030-20308-2523, sievers.yorck@berlin.dihk.de 

  

                                                     
* Dieser Vorschlag wurde bereits in der DIHK-Vorschlagsliste „Weniger Bürokratie, mehr Freiheit“ von Dezember 2005 aufgeführt, 
er ist von der Politik bislang allerdings nicht umgesetzt worden. 



 Gewerberecht Bürokratie abbauen, Mittelstand entlasten  
 

18  

 

18. Vorschlag: 
Gewerbliche Erlaubnisverfahren vereinfachen und beschleunigen 

Bereich / Rechtsgebiet Gewerberecht 

Gesetzliche Grundlage §§ 35a und 35b Gewerbeordnung (GewO) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Gewerberechtliche Erlaubnisverfahren sind i. d. R. gekennzeichnet durch:  
- hohen Verwaltungsaufwand  
- unüberschaubare Verfahrensstrukturen  
- unterschiedliche Kompetenzen und Doppelzuständigkeiten  
- unverhältnismäßigen Zeitaufwand  
Derzeit braucht beispielsweise ein Gewerbetreibender, der in der Fuß-
gängerzone Waren von einem vorübergehend ortsfesten Verkaufsstand 
aus anbieten will, neben der Reisegewerbekarte noch eine straßenrecht-
liche und ggf. eine bauordnungsrechtliche Zulassung.  

Lösungsvorschlag Wir schlagen vor, gewerberechtliche Erlaubnisverfahren zu vereinfachen 
und zu beschleunigen. Es wird angeregt, hierfür folgende Instrumente zur 
Anwendung zu bringen:  
- Konzentration von Zuständigkeiten (Prinzip: Entscheidungskompetenz 
durch eine Behörde)  
- Verfahrens- und Entscheidungsbündelung  
- kurze Entscheidungsfristen  
- kurze Verwaltungswege (einheitliche Ansprechpartner)  
- Verfahrensprivatisierungen  
 
Der Vorschlag im Einzelnen:  
§ 35 a Antragsverfahren und Entscheidungsfrist  
Erlaubnisse sind bei der zuständigen Behörde zu beantragen. Das kann auch 
in elektronischer Form erfolgen.  
Über den Antrag ist durch die zuständige Behörde innerhalb einer Frist von 
einem Monat zu entscheiden. Soweit zwingende gesetzliche Gründe nicht 
entgegenstehen, gilt die Erlaubnis als erteilt, wenn über den Antrag nicht 
innerhalb dieser Frist entschieden wird. Die elektronische Übermittlung ist 
bei Einverständnis des Antragstellers gestattet.  
 
§ 35 b Konzentrationsprinzip und einheitliche Anlaufstelle  
Die Erlaubnis schließt die Gewerbeaufnahme betreffende andere ordnungs-
rechtliche Entscheidungen wie die Erteilung straßenrechtlicher, straßenver-
kehrsrechtlicher und bauordnungsrechtlicher Genehmigungen ein.  

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 

DIHK-Ansprechpartnerin Dr. Mona Moraht 
Tel.: 030-20308-2709, moraht.mona@berlin.dihk.de 



Bürokratie abbauen, Mittelstand entlasten Gewerberecht  
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19. Vorschlag: 
Prüfungspflichten im Bereich 

des Arbeits- und Umweltschutzes reduzieren 

Bereich / Rechtsgebiet Gewerberecht 

Gesetzliche Grundlage Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Unfallverhütungsvorschriften, 
Verordnung über kleinere und mittlere Feuerungsanlagen, DIN etc. 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Dampfkessel, Gasfeuerungen, Aufzüge sowie andere betriebliche Einrich-
tungen und technische Anlagen müssen aufgrund rechtlicher Vorgaben 
durch Schornsteinfeger oder andere Beliehene von Unternehmen oftmals 
in kurzen Zeitabständen gewartet werden. Durch technischen Fortschritt 
und Erfahrung lassen sich heutzutage oftmals längere Prüfabstände als 
bisher festgelegt, rechtfertigen oder können ganz entfallen. 
Nach den Vorschriften der Berufsgenossenschaften und der DIN müssen 
auch andere elektronische und elektrische Geräte, wie z.B. Computer 
und Kaffeemaschinen, teilweise jährlich überprüft werden. Die Anforde-
rungen gelten selbst für neuwertige Anlagen und Geräte. Der Aufwand 
und die entstehenden Kosten stehen oft in keinem Verhältnis zum Ge-
fährdungspotenzial. 

Lösungsvorschlag Bund, Länder und andere normsetzende Stellen sollten eine Auflistung 
und Überprüfung der unterschiedlichen Prüf- und Wartungsfristen von 
betrieblichen Einrichtungen und Geräten vornehmen. Ziel muss eine 
Reduzierung der Pflichten, Vermeidung von Doppelprüfungen und eine 
Verlängerung der Prüfintervalle sein.  

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

DIHK-Ansprechpartner Dr. Armin Rockholz 
Tel.: 030-20308-2212, rockholz.armin@berlin.dihk.de 
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20. Vorschlag: 
Landesrecht zum Gewässerschutz vereinheitlichen 

Bereich / Rechtsgebiet Wasserrecht 

Gesetzliche Grundlage Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG) und dazu erlassene 
Vorschriften sowie Verordnungen über Anlagen zum Umgang mit Wasser 
gefährdenden Stoffen der Länder 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Ländervorschriften sind inhaltlich und formal unterschiedlich. Unter-
nehmen mit Standorten in verschiedenen Bundesländern müssen bei der 
Lagerung Wasser gefährdender Stoffe unterschiedliche Regelungen be-
achten. Daraus erwachsen vermeidbare Kosten für betroffene Unter-
nehmen. Im Zuge der Föderalismusreform I wurde beschlossen, die Bun-
deszuständigkeiten für die Fragen des Umweltschutzes auszubauen. 

Lösungsvorschlag Ersatz der Landesverordnungen zum Umgang mit Wasser gefährdenden 
Stoffen durch eine Bundesverordnung. 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

DIHK-Ansprechpartner Dr. Armin Rockholz 
Tel.: 030-20308-2212, rockholz.armin@berlin.dihk.de 
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21. Vorschlag: 
Mengenschwellen bei Emissionen anheben 

Bereich / Rechtsgebiet Immissionsrecht 

Gesetzliche Grundlage 4. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Die Mengenschwellen der 4. BImschV sind oft so niedrig, dass für Anla-
gen eine Genehmigung benötigt wird, bei denen allenfalls bei Erreichen 
wesentlich höherer Mengenschwellen das Entstehen schädlicher Um-
welteinwirkungen, das Entstehen sonstiger Gefahren, erheblicher 
Nachteile oder erheblicher Belästigungen vorstellbar wäre. 
Zurzeit beinhaltet der Katalog Anlagen, deren Umweltrelevanz als sehr 
gering einzustufen ist (Bauschuttrecycler etc). Die Investoren müssen 
jedoch umfangreiche immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfah-
ren für diese Anlagen durchführen. 

Lösungsvorschlag Die Mengenschwellen sollen so erhöht werden, dass Anlagen aus Spalte 
2 gestrichen werden können und dass nur noch Anlagen über einer we-
sentlich höheren Mengenschwelle als bisher in Spalte 1 aufgelistet wer-
den. So können etwa Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Nutz-
tieren aus der Spalte 2 komplett gestrichen werden. 
Der Anhang zur 4. BImSchV sollte nach Maßgabe europarechtlicher 
Vorgaben (IVU-Richtlinie 96/61/EG) überarbeitet werden. Als Orientie-
rung sollten die Vorschläge Nordrhein-Westfalens für den Bundesrat 
herangezogen werden.  

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

DIHK-Ansprechpartner Dr. Hermann Hüwels 
Tel.: +32-2-286-1664, huewels.hermann@bruessel.dihk.de 
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22. Vorschlag: 
Anforderungen an die Emissionserklärungen 

von Unternehmen senken 

Bereich / Rechtsgebiet Immissionsrecht 

Gesetzliche Grundlage 11. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Die 11. Verordnung regelt die Anforderungen an die Emissionserklärun-
gen von Unternehmen. Mit der Einführung des Pollutant Release Regis-
ter durch das vorgesehene Umsetzungsgesetz werden zusätzliche, aus 
Europa vorgegebene Berichtspflichten und zusätzlicher Aufwand auf die 
Unternehmen zukommen. In Zukunft werden mehr Schadstoffe erfasst 
und damit mehr Industriebetriebe von Emissionserklärungspflichten 
betroffen. Die Pflichten nach dem neuen Gesetz zur Ausführung des 
Protokolls über Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters und 
der 11. Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz überschneiden 
sich zum Teil. 

Lösungsvorschlag Um Doppelbelastungen und unnötige Bürokratie für die Unternehmen zu 
vermeiden, sollte im Rahmen der Umsetzung der Europäischen Vorgaben 
die 11. Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz abgeschafft 
werden.  

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

DIHK-Ansprechpartner Dr. Hermann Hüwels 
Tel.: +32-2-286-1664, huewels.hermann@bruessel.dihk.de 
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23. Vorschlag: 
Umweltverträglichkeitsprüfungen reduzieren 

Bereich / Rechtsgebiet Immissionsrecht 

Gesetzliche Grundlage Anhang zum Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Die Regelungen der Umweltverträglichkeitsprüfung sollten wieder auf 
ein sachlich gerechtfertigtes Maß zurückgeführt werden. Die Durchfüh-
rung von umfangreichen Untersuchungen, die zudem mit hohen Kosten 
verbunden sind, sollte nur für Investitionsvorhaben mit hoher Umweltre-
levanz zur Pflicht gemacht werden. Die Genehmigungspflicht für Was-
serfernleitungen wurde beispielsweise landesrechtlich abgeschafft und 
wird nun wieder, ohne dass dies aus sachlichen Gründen geboten wäre, 
in der Umsetzung von EU-Vorschriften eingeführt. 
Zurzeit beinhaltet dieser Anhang Anlagen, deren Umweltrelevanz als 
gering einzustufen ist, womit ein umfangreiches Untersuchungsverfah-
ren nach den Vorgaben des Gesetzes nicht gerechtfertigt ist. 

Lösungsvorschlag Der Anhang zum UVPG muss derart überarbeitet werden, dass die Prü-
fungen auf Vorhaben mit hoher Umweltrelevanz beschränkt werden. 
Zudem sind Schwellenwerte einzuführen, unterhalb derer eine Prüfung 
ganz entfallen darf. Die Prüfungsintensität sollte reduziert werden. Diese 
Vorhaben können im Rahmen der Diskussion des ersten Umweltgesetz-
buches ausgeführt werden. 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

DIHK-Ansprechpartner Dr. Hermann Hüwels 
Tel.: +32-2-286-1664, huewels.hermann@bruessel.dihk.de 
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24.  Vorschlag: 
Prüfpflichten bei bestimmten chemischen Anlagen streichen 

Bereich / Rechtsgebiet Immissionsrecht 

Gesetzliche Grundlage Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 
4. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) 
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Integrierte chemische Anlagen (funktioneller Verbund mehrerer chemi-
scher Anlagen) unterliegen nach § 3b UVPG im Verbindung mit Anlage 1 
Ziffer 4.1 UVPG obligatorisch der Umweltverträglichkeitsprüfungspflicht. 
Ein Größen- oder Leistungsmerkmal wird nicht angegeben. Dies kann zur 
Folge haben, dass auch bei immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-
verfahren für Änderungen an wenig immissionsträchtigen Anlagen eine 
aufwendige Umweltverträglichkeitsuntersuchung vom Antragsteller 
abgegeben werden muss. 
Ein Beispiel: In einer Anlage wird Wasserstoff hergestellt und ohne Zwi-
schenspeicher an mehrere chemische Anlagen als Ausgangsprodukt wei-
tergegeben. Damit liegt ein funktioneller Verbund zwischen diesen Anla-
gen vor. Bei einer Kapazitätserhöhung an einer dieser Anlagen um 25 % 
musste in dem erforderlichen Genehmigungsverfahren mit Öffentlich-
keitsbeteiligung trotz absehbar relativ geringer Umweltauswirkungen 
(Emissionen ca. 340 g/h organischer Stoffe) eine aufwändige und teure 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden. 

Lösungsvorschlag „Integrierte Chemieanlage“ sollten als Anlagentypus in die 4. BImSchV 
aufgenommen werden. Bei der Frage einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung in Folge einer Kapazitätserhöhung wird dann die gesamte Anlage 
als Bezugsgröße herangezogen. Die Immissionen der Teilanlagen haben 
im Verhältnis zur „integrierten Anlage“ in der Regel eine geringere Be-
deutung. 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

DIHK-Ansprechpartner Dr. Hermann Hüwels 
Tel.: +32-2-286-1664, huewels.hermann@bruessel.dihk.de 
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25. Vorschlag: 
Einspruchsmöglichkeiten bei Genehmigungsverfahren begrenzen 

Bereich / Rechtsgebiet Immissionsrecht 

Gesetzliche Grundlage Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 
Bundesimmissionsschutzverordnungen (BImSchV) 
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Der im Gesetzgebungsverfahren befindliche Entwurf des Gesetzes über 
die Öffentlichkeitsbeteiligung in Umweltangelegenheiten nach der EG-
Richtlinie 2003/35/EG (Öffentlichkeitsbeteiligungsgesetz) geht über die 
EU-Anforderungen und die bisherigen deutschen Regelungen hinaus. Die 
deutsche Gesetzeslage ist im Vergleich zu der anderer europäischer 
Staaten (z.B. der Niederlande) schon jetzt durch eine weitaus größere 
Anzahl genehmigungsbedürftiger Anlagen gekennzeichnet.  
Es ist davon auszugehen, dass in Zukunft nationale Bestimmungen zur 
Öffentlichkeitsbeteiligung erweitert werden, so beispielsweise bei Zulas-
sungsverfahren für Industrieanlagen und Infrastrukturmaßnahmen nach 
den EG-Richtlinien über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und 
die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmut-
zung (IVU). Auch ist vorgesehen, dass Stellungnahmen der Träger öffent-
licher Belange oder Gutachten auch nachträglich noch offen zu legen 
sind.  
 
Ein Beispiel: Im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren 
werden Gutachten regelmäßig erst kurz vor dem festgesetzten Erörte-
rungstermin vorgelegt. Diese Unterlagen müssen wiederum offen gelegt 
werden, was eine Verlängerung der Verfahrensdauer mit sich bringt. 
Aufgrund der geplanten gesetzlichen Neuregelung müssen zusätzliche 
Gutachten ebenfalls offen gelegt werden, sofern bei der vertieften Dis-
kussion beim Erörterungstermin Fragen neu aufgeworfen und durch 
einen weiteren Gutachter geklärt werden. Das heißt, dass ein Vorhaben 
erst öffentlich bekannt gemacht wird, wenn es fachtechnisch vollständig 
geprüft worden ist. Die Folge ist eine weitere deutliche Verlängerung der 
Verfahrensdauer.  

Lösungsvorschlag Nach dem aktuellen Entwurf gilt die geplante Neufassung für alle Anla-
gen nach Spalte 1 der 4. BImSchV. Die Regelung sollte aber in jedem Fall 
auf den europarechtlich geforderten Kern - die IVU-Anlagen - be-
schränkt werden, nachdem die Anlagen nach Spalte 1 immer noch wei-
ter als der Kreis der eigentlichen IVU-Anlagen gefasst sind. 
Das Öffentlichkeitsbeteiligungsgesetz sollte weniger restriktiv gehalten 
werden und alle EU-rechtlichen Erleichterungsmöglichkeiten ausschöp-
fen. 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

DIHK-Ansprechpartner Dr. Hermann Hüwels 
Tel.: +32-2-286-1664, huewels.hermann@bruessel.dihk.de 
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26.  Vorschlag: 
Kleinmengenregelung bei der Registrierung  

von Elektronikgeräten einführen* 

Bereich / Rechtsgebiet Umweltrecht 

Gesetzliche Grundlage Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Jeder Hersteller, der Elektro(nik)geräte in Deutschland verkauft, muss 
sich bei der Stiftung „Elektro-Altgeräte Register“ (EAR) registrieren las-
sen – ohne Ausnahme oder Kleinmengenregelung. Der Aufwand und die 
Kosten für die Registrierung, insbesondere für den Nachweis einer insol-
venzsicheren Finanzgarantie, stehen insbesondere für kleine und mittle-
re Unternehmen (KMU) in keinem Verhältnis zum Wert seiner registrie-
rungspflichtigen Produkten. Rund 15.000 Unternehmen, überwiegend 
KMU, sind von dieser Registrierungspflicht betroffen. 

Lösungsvorschlag Sofort sollte bei der EAR eine Kleinmengenregelung eingeführt werden – 
mit niedrigeren Registrierungsgebühren und erleichterter Finanzgarantie 
für KMU. Parallel zu diesem ersten Schritt sollte rasch eine solche 
Kleinmengenregelung auch in das ElektroG aufgenommen werden. 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

DIHK-Ansprechpartner Dr. Armin Rockholz 
Tel.: 030-20308-2212, rockholz.armin@berlin.dihk.de 

 

                                                     
* Dieser Vorschlag wurde bereits in der DIHK-Vorschlagsliste „Weniger Bürokratie, mehr Freiheit“ von Dezember 2005 aufgeführt, 
er ist von der Politik bislang allerdings nicht umgesetzt worden. 
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27. Vorschlag: 
Herkunftsvorschriften beim Prädikatswein-Siegel lockern 

Bereich / Rechtsgebiet Weinrecht 

Gesetzliche Grundlage § 20 Weingesetz (WeinG) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Bei Qualitätswein mit Prädikat müssen die zur Weinbereitung verwende-
ten Trauben aus einem einzigen Bereich stammen.  
In der Etikettierung ist allerdings die Angabe des bestimmten Anbauge-
bietes als weitestgehende Bezeichnung ausreichend.  
Obschon in der Etikettierung beispielsweise die Angabe „Rheinhessen 
Spätlese“ erlaubt ist, müssen die Grunderzeugnisse aus einer der drei 
Regionen Bingen, Nierstein oder Wonnegau stammen. Ein Verschnitt 
über die jeweiligen Regionen hinaus ist nicht möglich.  
Dadurch sind die Weinunternehmen gezwungen, ihre für die Herstellung 
und Vermarktung von „Gebiets- Prädikatsweinen“ benötigten Weiner-
zeugnisse getrennt nach den Bereichen einzukaufen, zu lagern, auszu-
bauen und abzufüllen. 

Lösungsvorschlag Aufhebung der Vorschrift in § 20 Weingesetz, dass die verwendeten 
Trauben aus einem Bereich kommen müssen. 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirt-
schaft 

DIHK-Ansprechpartnerin Dr. Mona Moraht 
Tel.: 030-20308-2709, moraht.mona@berlin.dihk.de 
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28. Vorschlag: 
Verschnittanteilsregelung für Weine novellieren 

Bereich / Rechtsgebiet Weinrecht  

Gesetzliche Grundlage § 33 Bundesweinverordnung (WeinV 1995) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Entsprechend der Begriffsbestimmung muss der als Liebfraumilch ge-
kennzeichnete Wein mindestens zu 70 Prozent aus Trauben der Rebsor-
ten Riesling, Silvaner, Müller-Thurgau und Kerner hergestellt sein. 
Mit dieser Regelung wollte der Gesetzgeber die Qualität und den Wein-
typ der Liebfraumilchweine schützen. Die Regelung stammt aus einer 
Zeit, in der die so genannten „Neuzüchtungen“ in einigen Weinbauge-
bieten von Rheinland-Pfalz eine hohe Bedeutung hatten. 
Die Regelung ist für die Abnehmer der Grundweine sehr kontrollinten-
siv und erfordert zusätzlichen bürokratischen Aufwand. 
Dieses oben beschriebene einschränkende Erfordernis ist aber heute 
nicht mehr zeitgemäß, da sich die Rebsortenstruktur in den Herkunfts-
gebieten für Liebfraumilch so verändert hat, dass die Neuzüchtungen in 
ihrer Bedeutung sehr zurückgegangen sind. 

Lösungsvorschlag Abschaffung der besonderen Verschnittanteilsregelung in § 33 der 
Weinverordnung 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirt-
schaft 

DIHK-Ansprechpartnerin Dr. Mona Moraht 
Tel.: 030-20308-2709, moraht.mona@berlin.dihk.de 
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29.  Vorschlag: 
Nationales Zulassungsverfahren  

für Produkte aus dem EU-Ausland unterlassen 

Bereich / Rechtsgebiet Lebensmittelrecht 

Gesetzliche Grundlage § 54 Lebens- und Futtermittelgesetz (LFGB) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Lebensmittel, kosmetische Mittel oder Bedarfsgegenstände, die in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
rechtmäßig hergestellt oder rechtmäßig in den Verkehr gebracht wer-
den, dürfen nach Deutschland eingeführt werden, auch wenn sie nicht 
den geltenden Vorschriften entsprechen. In der Praxis wird mit Bezug-
nahme auf die §§ 5, 26 und 30 LFGB allerdings eine zusätzliche Zulas-
sung (Allgemeinverfügung) gefordert. Dieses Vorgehen widerspricht dem 
EU-Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung. 

Lösungsvorschlag Verzicht auf das nationale Verwaltungsverfahren zur Zulassung und 
damit Verwirklichung des Grundprinzips der gegenseitigen Anerkennung 
wie im EU-Vertrag festgelegt. 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirt-
schaft  

DIHK-Ansprechpartnerin Dr. Mona Moraht 
Tel.: 030-20308-2709, moraht.mona@berlin.dihk.de 
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30. Vorschlag: 
Doppelüberwachungen im Medizinproduktegesetz vermeiden 

Bereich / Rechtsgebiet Arzneimittelrecht 

Gesetzliche Grundlage § 36 Medizinproduktegesetz (MPG) in der Fassung vom 7. August 2002  
MDD (Richtlinie 93/42/EWG 14.06.1993 über Medizinprodukte) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Medizinprodukte der Klassen IIa, IIb und III unterliegen nach MPG der 
Überwachung durch Benannte Stellen, welche jährlich Kontrollen durch-
führen. Darüber hinaus werden jedoch in vielen Bundesländern zusätzli-
che Kontrollen durch Behörden vorgenommen. 
Diese Doppelüberwachungen führen in den entsprechenden Fällen zu 
unnötigen Belastungen und stellen zudem eine falsche Interpretation 
der bestehenden Rechtslage dar. 
In § 36 MPG ist festgelegt, dass sich Benannte Stellen und Behörden bei 
der Prüfung abstimmen sollen. Es kann nicht Ziel von § 36 sein, dass es 
zu Doppelüberwachungen kommt. § 36 wird also nicht korrekt umge-
setzt.  
Auch die EU-Richtlinie 93/42 EWG (MDD) fordert eine Vermeidung von 
Doppelüberwachungen. Vielmehr fordert die Richtlinie dazu auf, dass 
lediglich die Unterlagen aus der Regelüberwachung durch die Benannte 
Stelle für die Behörden bereitgehalten werden. Zudem kommt es in an-
deren EU-Ländern nicht zu den beschriebenen Doppelüberwachungen. 
Eine Berufung auf Richtlinie 93/42 EWG kann daher nur mit einer fal-
schen bzw. zu strengen Auslegung der Richtlinie erklärt werden. 
In einigen Bundesländern werden zudem für die Überwachung nicht 
unerhebliche Gebühren erhoben. 

Lösungsvorschlag Klarstellung des § 36 MPG, um Doppelüberwachungen zu vermeiden.  

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Gesundheit 

DIHK-Ansprechpartnerin Dr. Mona Moraht 
Tel.: 030-20308-2709, moraht.mona@berlin.dihk.de 
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31. Vorschlag: 
Vergabe öffentlicher Aufträge transparenter gestalten 

Bereich / Rechtsgebiet Öffentliches Vergaberecht 

Gesetzliche Grundlage Wettbewerbsbeschränkungsgesetz (GWB), Vergabeverordnung (VgV), 
VOL/VOB/VOF sowie Landesgesetze 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Im öffentlichen Vergaberecht liegen folgende Schwierigkeiten vor: 
 
1. Kein einheitlicher Rechtsrahmen 
Die EU-Schwellenwerte bestimmen, welches Recht in Deutschland für 
Vergaben anzuwenden ist. Diese Trennung verursacht zusätzlichen büro-
kratischen Aufwand und erhöht Kosten bei Auftraggebern und Auftrag-
nehmern. Hinzu kommen unterschiedliche Regelungen derselben Sach-
verhalte in den Verdingungsordnungen. In einzelnen Bundesländern 
kommen weitere gesetzliche Anforderungen hinzu.  
 
2. Wenig Mittelstandsfreundlichkeit im Vergaberecht 
Das geltende Vergaberecht schreibt die losweise Vergabe vor, soweit 
dies möglich ist. Ferner gilt der Vorrang des offenen Verfahrens. In der 
Praxis werden aber beide Aspekte nur unzureichend eingehalten.  
Die Unternehmen sehen sich darüber hinaus einer Fülle von Nachweis-
pflichten gegenüber - Tendenz steigend. Kommen sie diesen Pflichten 
nicht vollständig oder in aktueller Form nach, werden sie vom Vergabe-
verfahren ausgeschlossen.  

Lösungsvorschlag Die vorliegenden Schwierigkeiten sollen folgendermaßen gelöst werden: 
 
1. Schaffung eines einheitlichen Rechtsrahmens 
Aufgabe der Zweiteilung des Vergaberechts, Geltung des GWB für das 
gesamte Vergaberecht auf allen föderalen Ebenen.  
2. Ausbau mittelstandsfreundlicher Regelungen 
- Stärkung der Pflicht zur losweisen Ausschreibung und Vergabe ab 

bestimmten Wertgrenzen 
- Einführung einer Mindestfrist für die Angebotsabgabe bei Aus-

schreibungen unterhalb der EU-Schwellenwerte 
- Reduzierung des Umfangs der geforderten Eignungsnachweise auf 

das unabdingbar erforderliche Maß und Vereinfachungen der 
Nachweiserbringung (Präqualifizierungsverfahren) 

- Schaffung einer einheitlichen, bundesweiten Zentralplattform für 
Ausschreibungen (Satellitensystem) 

- Abschaffung aller vergabefremden Kriterien und Verzicht auf die 
Einführung neuer Kriterien 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 

DIHK-Ansprechpartnerin Annette Karstedt-Meierrieks 
Tel.: 030-20308-2706, karstedt-meierrieks.annette@berlin.dihk.de 
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32. Vorschlag: 
Laufende Prüfung der außenwirtschaftlichen Meldungen streichen 

Bereich / Rechtsgebiet Außenwirtschaftsrecht 

Gesetzliche Grundlage § 44 Außenwirtschaftsgesetz (AWG) 
Außenwirtschaftsverordnung (AWV) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Zweck der Meldungen nach der Außenwirtschaftsverordnung ist die 
Sammlung volkswirtschaftlicher Daten zur Erstellung der Zahlungsbilanz 
der Bundesrepublik Deutschland. Nahezu alle Angaben der Auskunfts-
pflichtigen werden derzeit durch die Deutsche Bundesbank überprüft. Als 
Grundlage für die Prüfungen dient § 44 AWG. Vergehen, die im Rahmen 
einer Prüfung festgestellt werden, sind für den Sachbearbeiter bzw. das 
Management bußgeldbewehrt. 
 
Der Gesetzgeber hat diese Vorschrift zur Prüfung bewusst als „Kann-
Vorschrift“ ausgestaltet. Das Wesen einer „Kann-Vorschrift“ besteht u. E. 
darin, der Behörde eine Rechtsgrundlage für Prüfungen zu geben, soweit 
sie diese für gerechtfertigt, notwendig und verhältnismäßig hält.  
Es ist nicht erkennbar, warum vor diesem Hintergrund bisher nahezu alle 
abgegebenen Meldungen einer Prüfung unterzogen werden, während bei 
anderen bankenrechtlich relevanten Meldungen eine derart kontinuierli-
che und nachhaltige Prüfung nicht durchgeführt wird. 

Lösungsvorschlag Die regelmäßigen Prüfungen und die damit zusammenhängenden Korrek-
turmeldungen sollten nur in begründeten Einzelfällen (im Rahmen einer 
Stichprobenprüfung) durch die Bundesbank vorgenommen werden. 
 
§ 44 Absatz 1 Satz 3 AWG soll wie folgt geändert werden:  
„Die Verwaltungsbehörde kann zu dem genannten Zweck auch Prüfungen 
bei den Auskunftspflichtigen vornehmen; (...).“ 
 
Folgender Satz wird eingefügt: 
„Die Deutsche Bundesbank kann in solchen begründeten Einzelfällen eine 
bankbezogene Prüfung vornehmen, bei denen die Annahme zu rechtferti-
gen ist, dass die Nichteinhaltung der Meldepflichten nach der Außenwirt-
schaftsverordnung zu maßgeblichen Auswirkungen auf die Ergebnisse der 
Statistiken führen.“ 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 

DIHK-Ansprechpartner  Christoph Wolf 
Tel.: 030-20308-2320, wolf.christoph@berlin.dihk.de 
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33. Vorschlag: 
Anträge auf Exportkontrollen innerhalb von 6 Wochen entscheiden* 

Bereich / Rechtsgebiet Außenwirtschaftsrecht 

Gesetzliche Grundlage Außenwirtschaftsgesetz (AWG) 
Außenwirtschaftsverordnung (AWV) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Zwar kann das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
eine Reihe von Exportkontrollanträgen selbst entscheiden, es gibt aber 
eine eindeutige Absprache unter den Ressorts, dass schwerwiegendere 
Fälle mit den einzelnen betroffenen Ministerien abzusprechen und abzu-
stimmen sind. Fallen Exportkontrollanträge unter diese Rubrik, ist in der 
Regel von einer mindestens 6-monatigen Entscheidungsdauer auszugehen 
– es sind Fälle mit erheblich längerer Wartezeit bekannt. In dieser Zeit 
verlieren in der Regel die Unternehmen ihre ausländischen Auftraggeber, 
dies kommt einer de-facto-Ablehnung gleich. 

Lösungsvorschlag Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle sollte vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Technologie angewiesen werden, eine 
Entscheidung innerhalb von 6 Wochen zu erlassen.  

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 

DIHK-Ansprechpartner  Christoph Wolf 
Tel.: 030-20308-2320, wolf.christoph@berlin.dihk.de 

 
 
 
 
 

                                                     
* Dieser Vorschlag wurde bereits in der DIHK-Vorschlagsliste „Weniger Bürokratie, mehr Freiheit“ von Dezember 2005 aufgeführt, 
er ist von der Politik bislang allerdings nicht umgesetzt worden. 
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34. Vorschlag: 
Unternehmensbefragungen zu Umweltschutzkosten einschränken 

Bereich / Rechtsgebiet Statistikrecht 

Gesetzliche Grundlage Umweltstatistikgesetz (UStatG) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Nach § 11 Abs. 1 UStatG können bis zu 10.000 produzierende Unterneh-
men jährlich nach den Kosten für den Umweltschutz befragt werden. Dies 
ist ein Baustein im Statistikbereich der in den Unternehmen Bürokratie 
und Kosten verursacht. 
 
Zudem sind die erfassten Kosten nicht aussagekräftig, da der produktions-
integrierte Umweltschutz den nachsorgenden Umweltschutz zunehmend 
verdrängt. Die Kosten für den produktionsintegrierten Umweltschutz sind 
schwer oder auch gar nicht getrennt zu ermitteln. Die Erfassung der Kos-
ten für Umweltschutzgüter macht vor diesem Hintergrund keinen Sinn.  
 
Gleiches gilt für § 12 UStatG sinngemäß. 

Lösungsvorschlag § 11 Abs. 1 und § 12 UStatG sollten gestrichen werden. 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

DIHK-Ansprechpartner  Dr. Hermann Hüwels 
Tel.: +32-2-286-1664, huewels.hermann@bruessel.dihk.de 

 



Bürokratie abbauen, Mittelstand entlasten Statistikpflichten  

 

 35 

 

35. Vorschlag: 
Bankenrechtliche Meldepflichten der Kreditinstitute begrenzen 

Bereich / Rechtsgebiet Statistikrecht 

Gesetzliche Grundlage § 18 Bundesbankgesetz (BBankG) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Die Deutsche Bundesbank zieht verstärkt Kreditinstitute zu neuen und 
weit reichenden Meldepflichten für statistische Daten heran. In der Wahr-
nehmung der Institute entwickeln sich diese Meldepflichten und die damit 
verbundenen Kosten immer mehr zu einem relevanten Faktor in der 
Standortentscheidung, zumal der Nutzen der Datenerhebungen für die 
Kreditinstitute meist nicht erkennbar bzw. nachvollziehbar ist. 

Lösungsvorschlag § 18 Satz 1 BBankG ist dahingehend zu ändern, dass die Bundesbank ge-
setzlich verpflichtet wird, im Vorfeld der Erhebung neuer oder der Anpas-
sung bestehender Statistiken eine Kosten-Nutzen-Analyse durchzuführen, 
welche die entstehenden Belastungen der Meldepflichtigen aufzeigt. 
§ 18 BBankG sollte auch eine Verpflichtung enthalten, welche den Erhe-
bungsumfang, die Erhebungshäufigkeit und den gewählten Kreis der Mel-
depflichtigen begründet. Nur zwingend erforderliche Angaben dürfen 
meldepflichtig sein. 
Insgesamt ist die Frequenz der Meldungen auf das absolut Notwendige zu 
begrenzen. Um „Datenfriedhöfe“ beim Empfänger der Meldungen zu ver-
meiden, sollte der Meldeturnus genau geprüft und ggf. angepasst werden. 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium der Finanzen 

DIHK-Ansprechpartner  Dr. Niels Oelgart 
Tel.: 030-20308-1502, oelgart.niels@berlin.dihk.de 
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36. Vorschlag: 
Kleine Unternehmen (bis 49 Mitarbeiter) nur an maximal 3 Stichpro-

benerhebungen pro Jahr beteiligen* 

Bereich / Rechtsgebiet Statistikrecht 

Gesetzliche Grundlage Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (BStatG) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Kleine Unternehmen besitzen oftmals nicht die Ressourcen, um die viel-
fältigen Erhebungen der amtlichen Statistik zu schultern. Die Pflicht, jähr-
lich zu mehreren statistischen Erhebungen Bericht zu erstatten, belastet 
kleinere Unternehmen daher besonders schwer. Da ein erheblicher Teil der 
bundesstatistischen Erhebungen Stichprobenerhebungen sind, sollten 
vorhandene technische Möglichkeiten (z. B. Unternehmensregister) ge-
nutzt werden, um für kleinere Unternehmen (bis zu 49 Beschäftigte) die 
kumulierte Teilnahme an solchen Stichprobenerhebungen auf Bundesebe-
ne zu begrenzen. Die Teilnahme an 10 oder mehr statistischen Pflichter-
hebungen ist keine Seltenheit. Ziel sollte daher sein, kleinere Unterneh-
men pro Kalenderjahr zu maximal 3 Stichprobenerhebungen heranzuzie-
hen. 

Lösungsvorschlag Einfügen eines neuen Paragraphen in das BStatG: „Unternehmen mit bis 
zu 49 Beschäftigten dürfen pro Kalenderjahr nur zu maximal drei Stich-
probenerhebungen im Zusammenhang mit Bundesstatistiken herangezo-
gen werden. Die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder haben 
eine entsprechende technische Selektion bei der Zusammenstellung der 
Stichproben sicherzustellen“. Grundlage der technischen Selektion sollte 
das zwischenzeitlich etablierte bundesweite Unternehmensregister für 
Statistikzwecke sein.  

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 

DIHK-Ansprechpartner  Dr. Niels Oelgart 
Tel.: 030-20308-1502, oelgart.niels@berlin.dihk.de 

 
 

                                                     
* Dieser Vorschlag wurde bereits in der DIHK-Vorschlagsliste „Weniger Bürokratie, mehr Freiheit“ von Dezember 2005 aufgeführt, 
er ist von der Politik bislang allerdings nicht umgesetzt worden. 
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37. Vorschlag: 
Feiertägliche Fahrverbote für LKW bundesweit vereinheitlichen 

Bereich / Rechtsgebiet Straßenverkehrsrecht 

Gesetzliche Grundlage § 30 Abs. 3 Straßenverkehrsordnung (StVO) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 t und Lkw mit An-
hänger dürfen an Sonn- und Feiertagen zwischen 0.00 Uhr und 22.00 
Uhr nicht verkehren. In dringenden Fällen sind Ausnahmegenehmigun-
gen möglich. 
Nicht bundeseinheitliche Feiertage und Feiertage ohne Wochenendan-
bindung beeinträchtigen eine Vielzahl von Unternehmen, weil eilige 
Transporte und Lieferungen nicht zeitgerecht abgewickelt werden kön-
nen. Ausnahmegenehmigungen dürfen nach § 46 Abs. 7 StVO in der 
Regel nicht erteilt werden, weil die Transporte der Industriegüter die 
Voraussetzung der Dringlichkeit nicht erfüllen. 
Die nicht bundeseinheitlichen Feiertage Fronleichnam (Donnerstag), 
Reformationstag (31.10.) und Allerheiligen (01.11.) verhindern den 
Transit durch die jeweiligen Bundesländer und behindern dadurch den 
internationalen Warenaustausch. Feiertage ohne Wochenendanbindung 
lassen die Hub and Spoke-Verkehre der Sammelgutspeditionen, die 
üblicherweise nachts ihren zentralen Umschlag haben, zusammenbre-
chen, weil durch das Lkw-Fahrverbot der Vorlauf zum und/oder der 
Nachlauf vom Hub nicht mehr möglich ist. 

Lösungsvorschlag § 30 Abs. 4 StVO sollte dahingehend verändert werden, dass nur noch 
die bundeseinheitlichen Feiertage ein LKW-Fahrverbot nach sich zie-
hen. Der Beginn des Fahrverbots an den Feiertagen ohne Wochenend-
anbindung sollte darüber hinaus von 0.00 Uhr auf 7.00 Uhr verschoben 
werden. 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 

DIHK-Ansprechpartnerin Iris Kludßuweit 
Tel.: 030-20308-2112, kludssuweit.iris@berlin.dihk.de 
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38. Vorschlag: 
Straßenverkehrsrechtliche Erlaubnis vereinfachen 

Bereich / Rechtsgebiet Straßenverkehrsrecht 

Gesetzliche Grundlage § 29 Abs. 2 StVO 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Bislang wird zwischen der straßenrechtlichen und der straßenverkehrs-
rechtlichen Erlaubnis unterschieden: Es entsteht ein unnötiger Aufwand 
bei Veranstaltern, die in der Regel bei der Straßenverkehrsbehörde und 
bei der Straßenbaubehörde je eine Erlaubnis beantragen müssen.  
 
1. Straßenverkehrsrechtliche Erlaubnis: Veranstaltungen, für die Straßen 
mehr als verkehrsüblich in Anspruch genommen werden, bedürfen nach 
§ 29 Abs. 2 S. 1 StVO der Erlaubnis. Eine solche so genannte „übermäßi-
ge Straßenbenutzung“ liegt vor, wenn die Benutzung der Straße für den 
Verkehr wegen der Zahl oder des Verhaltens der Teilnehmer oder der 
Fahrweise der beteiligten Fahrzeuge eingeschränkt wird, 
§ 29 Abs. 2 S. 2 StVO. Für die Erteilung dieser Erlaubnis ist nach 
§ 44 Abs. 1 S. 1 HS. 1 StVO die Straßenverkehrsbehörde zuständig. 
 
2. Straßenrechtliche Erlaubnis: Die Benutzung einer Straße über den 
Gemeingebrauch hinaus bedarf nach § 16 Abs. 1 S. 1 StrG der Erlaubnis. 
Über die Erteilung dieser so genannten Sondernutzungserlaubnis ent-
scheidet die Straßenbaubehörde, § 16 Abs. 2 S. 1 StrG. 

Lösungsvorschlag Es sollte eine Erlaubnis aus einer Hand erteilt werden. So könnte den 
Unternehmen ein Behördengang erspart werden. Hierfür sprechen auch 
verwaltungsökonomische Aspekte.  
Nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 22 GG erstreckt sich die konkurrierende Gesetz-
gebung auf das Straßenverkehrsrecht. Die Länder haben daher die Be-
fugnis zur Gesetzgebung, soweit der Bund von seiner Gesetzgebungszu-
ständigkeit nicht durch Gesetz Gebrauch gemacht hat, 
Art. 72 Abs. 1 GG. Da der Bund durch die Regelung des § 29 Abs. 2 StVO 
von seiner Gesetzgebungszuständigkeit Gebrauch gemacht hat, haben 
die Länder keine Befugnis zur Gesetzgebung. Der Bund müsste daher 
durch die Änderung der Regelung in § 29 Abs. 2 StVO den Ländern den 
Weg für eine gesetzliche Regelung im Straßenrecht freimachen. 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 

DIHK-Ansprechpartnerin Iris Kludßuweit 
Tel.: 030-20308-2112, kludssuweit.iris@berlin.dihk.de 
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39. Vorschlag: 
Kfz-Zulassung teilprivatisieren 

Bereich / Rechtsgebiet Zulassungsrecht 

Gesetzliche Grundlage § 46 Fahrzeugzulassungverordnung (FZV) 
§§ 68, 70 Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Die An- und Abmeldung von Kraftfahrzeugen ist bislang ein bürokrati-
sches und zeitaufwändiges Geschäft. Insbesondere Autohändler verbrin-
gen wegen zahlreicher An- und Abmeldungen – trotz eines verbesserten 
Serviceangebotes seitens der Behörden – einen erheblichen Teil ihrer 
Arbeitszeit damit, bei der für sie ausschließlich zuständigen Kfz-
Zulassungsstelle auf die Erledigung dieses Verwaltungsaktes zu warten. 
Nicht nur der Handel, sondern auch und nicht zuletzt die Kunden haben 
dadurch Nachteile. Hier besteht erhebliches Potential, bürokratische 
Prozesse zu optimieren. 

Lösungsvorschlag Nach dem Vorbild anderer EU-Länder sollte die in Deutschland beste-
hende ausschließliche Zuständigkeit der Behörden für die An- und Ab-
meldung von Kraftfahrzeugen bundesweit flexibilisiert – möglichst teil-
privatisiert – werden. Staatliche Zulassungsstellen sollten um private 
ergänzt werden können. Auf anderen Feldern – beispielsweise bei der 
technischen Überprüfung von Kfz – üben private Organisationen wie 
TÜV und DEKRA bereits seit Jahren hoheitliche Aufgaben aus.  
 
Private (Kfz-Händler, Automobilclubs, Versicherungen etc.) sollten nach 
niederländischem Vorbild von der öffentlichen Hand zur Zulassung von 
Kraftfahrzeugen lizenziert werden. Sicherheitsvorgaben, wie das Vorhal-
ten eines Safes zum Aufbewahren von Blanko-Dokumenten oder des 
Erwerbs spezieller Hard- und Software zum Ausfertigen der Dokumente, 
müssten erfüllt werden. Die eingenommenen Gebühren müssten zum 
Teil an die Zulassungsbehörde weitergeleitet werden. Durch Nutzung 
verschlüsselter elektronischer Systeme könnte die Aktenführung im zu-
ständigen Straßenverkehrsamt bzw. beim Kraftfahrt-Bundesamt beste-
hen bleiben. Die Zulassung bliebe unter hoheitlicher Kontrolle. 
 
Das deutsche Fahrzeug-Zulassungsrecht unterliegt – wie auch das nie-
derländische – in erster Linie EU-Vorgaben. Mit der neuen Fahrzeug-
Zulassungsverordnung (FZV), die am 1.3.2007 in Kraft tritt, wird die EU-
Richtlinie 1999/37/EG umgesetzt. Nach der FZV werden Kfz-Zulassungen 
von den nach Landesrecht zuständigen Verwaltungsbehörden ausgeführt 
(§ 46 Abs. 1 Satz 1). Diese rein staatliche Vornahme ist nach EU-Recht 
jedoch nicht zwingend. 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung  

DIHK-Ansprechpartner Dr. Jürgen Möllering 
Tel.: 030-20308-2700, moellering.juergen@berlin.dihk.de 
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40. Vorschlag: 
Plan– und Genehmigungsverfahren beschleunigen 

Bereich / Rechtsgebiet Planungsrecht 

Gesetzliche Grundlage Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 
Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz der neuen Bundesländer, 
Eisenbahngesetz, Bundesfernstraßengesetz, Bundeswasserstraßenge-
setz mit Kostenverordnung, Luftverkehrsgesetz, Magnetschwebebahn-
planungsgesetz mit Betriebsordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Bun-
desnaturschutzgesetz 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Der rasche Ausbau einer modernen Infrastruktur ist für den Standort 
Deutschland und seine Unternehmen von großer Bedeutung. Die Dauer 
von Planverfahren für die Realisierung von Großprojekten, wie den Bau 
von Autobahnen, Schienennetzen, Wasserstraßen, Stromleitungen, etc. 
soll wesentlich verkürzt werden. Zeitliche Einsparpotenziale ergeben 
sich durch eine Straffung von Planfeststellungs- und Plangenehmi-
gungsverfahren durch ein Infrastrukturplanungsbeschleunigungsgesetz. 
Dort sollen die Genehmigungszeiträume auf 20 Monate je Planfeststel-
lungsverfahren und 4 Monate je Plangenehmigungsverfahren verkürzt 
werden. Damit soll das in den neuen Bundesländern erprobte Verkehrs-
wegeplanungsbeschleunigungsgesetz bundesweit anwendbar werden. 
Gleichzeitig könnten auch die EU-Anforderungen bezüglich der Recht-
stellung anerkannter Naturschutzvereine und Umweltschutzvereinigun-
gen berücksichtigt werden. 
Die Planungsverfahren für Großvorhaben richten sich grundsätzlich 
nach einem umfangreichen sog. Planfeststellungsverfahren. Die allge-
meinen Verfahrensanforderungen sind hierfür im Verwaltungsverfah-
rensgesetz und in den Spezialgesetzen geregelt. Der Bundestagsentwurf 
sieht eine Reform der Planfeststellungsverfahren in den jeweiligen Spe-
zialgesetzen, z. B. dem Allgemeinen Eisenbahngesetz, dem Bundesfern-
straßengesetz und dem Bundeswasserstraßengesetz vor. Im Kern wer-
den einzelne Verfahrensschritte zusammengefasst, z.B. durch den Ver-
zicht auf einen Erörterungstermin im Anhörungsverfahren. Auch soll 
das Bundesverwaltungsgericht für bestimmte Klagen erstinstanzlich 
zuständig sein. 

Lösungsvorschlag Die Regelungen des Planfeststellungsverfahrens nach §§ 72 ff VwVfG 
müssen grundsätzlich vereinfacht werden. Die Europäischen Richtlinien 
sollten keinesfalls über das geforderte Mindestmaß hinaus umgesetzt 
werden. Außerdem ist es sinnvoll, die erstinstanzliche Zuständigkeit des 
Bundesverwaltungsgerichts für alle Klageverfahren einzuführen. 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 

DIHK-Ansprechpartnerin Tine Fuchs 
Tel.: 030-20308-2105, fuchs.tine@berlin.dihk.de 
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41. Vorschlag: 
Widerrufs- und Rückgabefrist im Internethandel vereinheitlichen 

Bereich / Rechtsgebiet Obligationenrecht 

Gesetzliche Grundlage §§ 312 b ff.; §§ 355 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), 
§ 14 Informationspflichtverordnung (BGB-InfoV) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Bei Angeboten im Fernabsatz ist gegenüber Verbrauchern zwingend 
eine Belehrung über deren gesetzliches Widerrufs- bzw. Rückgaberecht 
vorgeschrieben. Bei regulären Kaufverträgen über das Internet (nicht 
über Internet-Auktionsplattform) kann so der Kunde durch den Händler 
vor Abschluss des Kaufvertrages in der vorgeschriebenen Form über 
sein Widerrufs- und Rückgaberecht informiert werden. Die Widerrufs-
frist beträgt dann zwei Wochen.  
Im Gegensatz dazu beträgt die Widerrufsfrist bei Kaufverträgen, die 
über Internet-Auktionsplattformen mit einer Sofort-Kaufen-Option 
abgeschlossen werden, einen Monat, da eine Belehrung über das Wi-
derrufsrecht in der vorgeschriebenen Form erst nach dem Vertrags-
schluss erfolgen kann. 
Dies stellt eine ungerechtfertigte Benachteiligung von Angeboten auf 
Internet-Auktionsplattformen dar. Diese Rechtslage wurde durch die 
neueste Rechtsprechung des Kammergerichts Berlin (Beschl. 18.7.2006 
– 5 W 156/06) und des OLG Hamburg (Urt. 28.8.2006 – 3 U 103/06) 
bestätigt.  

Lösungsvorschlag Eine einheitliche zweiwöchige gesetzliche Widerrufs- und Rückgabe-
frist würde wieder zu einer Gleichbehandlung aller betroffenen Unter-
nehmen führen und die aufgrund der jüngsten Rechtsprechung ent-
standenen Rechtsunsicherheiten beseitigen. 
§ 355 Abs. 2 Satz 2 BGB sollte gestrichen werden. 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium der Justiz 

DIHK-Ansprechpartner Dr. Christian Groß 
Tel.: 030-20308-2723, gross.christian@berlin.dihk.de 
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42. Vorschlag: 
Forderungserwerb durch Banken im Insolvenzverfahren erleichtern 

Bereich / Rechtsgebiet Insolvenzrecht 

Gesetzliche Grundlage Insolvenzordnung (InsO) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Im Bereich der Insolvenzanfechtung führen aktuelle Entscheidungen der 
Oberlandesgerichte Karlsruhe (Urteil vom 08.04.2005, Az: 14 U 200/03, 
abgedruckt ZIP 2005, S. 1248 ff.) und Dresden (Urteil vom 13.10.2005, 
Az: 13 U 2346/04, abgedruckt ZIP 2005, S. 2167) zu einer Entwertung 
der Globalzession als Kreditsicherheit. 
Die Senate kommen in ihren Entscheidungen zu dem Ergebnis, dass der 
anfechtungsrechtlich maßgebliche Zeitpunkt bei einer Globalzession 
nicht der Abschluss des Globalzessionsvertrages, sondern der des Entste-
hens der einzelnen Forderungen ist. Zudem handle es sich bei der Einzel-
forderung um keinen Anwendungsfall der kongruenten Deckung (§ 130 
InsO), weil der Zessionar keinen Anspruch gerade auf diese Einzelforde-
rung habe.  
Die beiden Entscheidungen führen dazu, dass Insolvenzverwalter in der 
Praxis Forderungsabtretungen immer häufiger anfechten, die in den 
letzten drei Monaten vor Insolvenzeröffnung entstehen und die im Rah-
men der Globalzession bereits vor diesem Zeitraum als revolvierende 
Kreditsicherheit der Bank gestellt wurden. Kreditspielräume werden 
hierdurch nicht nur verteuert, sondern teilweise überhaupt nicht mehr 
gegeben und dadurch Unternehmensexistenzen gefährdet. Betroffen 
sind weite Kreise des Mittelstandes 

Lösungsvorschlag In der InsO soll eine Regelung aufgenommen werden, wonach der Forde-
rungserwerb der Banken im Rahmen der Globalzession nicht nach § 131 
InsO anfechtbar ist. 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium der Justiz 

DIHK-Ansprechpartner Dr. Christian Groß 
Tel.: 030-20308-2723, gross.christian@berlin.dihk.de 
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43. Vorschlag: 
Die flächendeckende richterlichen Mediation einführen 

Bereich / Rechtsgebiet Zivilprozessrecht 

Gesetzliche Grundlage §§ 78, 278 und 286 Zivilprozessordnung (ZPO) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Rechtsstreitigkeiten von Unternehmen können langwierig und sehr teuer 
sein. Nicht selten führt ein Rechtsstreit zur Insolvenz eines beteiligten 
Unternehmens. Die richterliche Mediation stellt eine gute Alternative 
zum streitigen Verfahren vor dem Prozessgericht dar. Modellprojekte in 
zahlreichen Oberlandesgerichtsbezirken (u.a. OLG Hamm) zeigen deut-
lich die positiven Ergebnisse und Auswirkungen der richterlichen Media-
tion auf.  Mit der richterlichen Mediation wird ein von dem anhängigen 
Rechtsstreit losgelöstes Verfahren eingeführt, in dem die Beteiligten 
unter der Leitung eines methodisch speziell geschulten richterlichen 
Mediators eine ihren Interessen entsprechende Lösung selbst erarbeiten. 
Der Mediator darf dabei nicht zugleich streitentscheidender Richter sein; 
die Erörterungen vor ihm müssen streng vertraulich bleiben. Ziel der 
Mediation ist eine verbindliche, in die Zukunft weisende Vereinbarung. 
Es steht nicht der Streit über Rechtspositionen in der Vergangenheit im 
Vordergrund, sondern die Suche nach einem Konsens zwischen den Inte-
ressen der Beteiligten für die Zukunft. Die richterliche Mediation fördert 
somit den Rechtsfrieden und die Eigenverantwortung der Beteiligten. Sie 
führt zudem zu schneller Planungssicherheit, spart Kosten und Zeit. Die 
Mediation an den Verwaltungsgerichten ist besonders wichtig, da sie 
den Unternehmen rasch Investitionssicherheit bringen kann und darüber 
hinaus Behörden und sonstige Dritte mit an den Tisch holt, die bei einer 
streitigen Auseinandersetzung unberücksichtigt blieben, für die Kon-
fliktbeilegung aber wichtig wären. Vor diesem Hintergrund sollte im 
Sinne der Unternehmen deshalb an allen Gerichten die richterliche Me-
diation angeboten werden.  

Lösungsvorschlag In § 78 Abs. 5 der Zivilprozessordnung (ZPO) werden nach dem Wort 
„Richter“ die Worte „oder vor einem richterlichen Mediator/Güterichter“ 
eingefügt. § 278 ZPO ist so zu ändern, dass der Rechtsstreit vor dem 
richterlichen Mediator/Güterichter als ersuchten Richter verwiesen wer-
den kann. In § 279 Abs. 1 S.1. ZPO werden nach dem Wort „Gütever-
handlung“ die Worte „vor dem Prozessgericht“  eingefügt.  
Dem § 286 ZPO wird folgender Absatz 3 angefügt: „(3) In einem richter-
lichen Mediationsverfahren/Güteversuch erörterte Umstände, deren 
vertrauliche Behandlung zwischen den Parteien vereinbart worden ist, 
dürfen im gerichtlichen Verfahren nicht verwertet werden.“ (Vgl. inso-
weit den Gesetzesantrag des Freistaats Bayern vom 1.10.2004, BR-
Drucks. 747/04, dieser sollte aufgegriffen werden.) 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium der Justiz 

DIHK-Ansprechpartner Dr. Jürgen Möllering 
Tel.: 030-20308-2700, moellering.juergen@berlin.dihk.de 
Dr. Christian Groß 
Tel.: 030-20308-2723, gross.christian@berlin.dihk.de 
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44. Vorschlag: 
Normen des Arbeitsrechts zusammenfassen 

Bereich / Rechtsgebiet Arbeitsrecht 

Gesetzliche Grundlage Arbeitsvertragsrecht insgesamt 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Neben einer Entbürokratisierung von Einzelregelungen im Arbeitsrecht 
ist die Zusammenfassung der arbeitsrechtlich relevanten Normen in 
einem Arbeitsgesetzbuch von zentraler Bedeutung.  
Arbeitsrechtliche Vorschriften sind auf mehr als 20 Einzelgesetze ver-
streut und in Bereichen, in denen der Gesetzgeber untätig geblieben ist, 
hat sich die gleichermaßen umfangreiche wie unübersichtliche Recht-
sprechung des Bundesarbeitsgerichts ausgeweitet. Das Arbeitsrecht ist 
gerade für kleine und mittlere Unternehmen ohne eigene Rechts- oder 
Personalabteilung ein undurchsichtiges und unpraktikables Terrain. 
Rechtsunsicherheit sowie zunehmender Beratungsbedarf sind das Er-
gebnis.  

Lösungsvorschlag Dies ist Anlass genug, dieses Rechtsgebiet insgesamt zusammenzufassen 
und ein einheitliches Arbeitsgesetzbuch zu schaffen. Dabei sollte die 
Gelegenheit zu notwendigen Reformen ergriffen und insbesondere soll-
ten die Änderungsvorschläge der DIHK-Vorschlagsliste bezüglich Teil-
zeit- und Befristungsgesetz, Arbeitszeitgesetz und Kündigungsschutzge-
setz berücksichtigt werden. Die Bundesregierung ist aufgefordert, eine 
entsprechende Gesetzesinitiative einzuleiten. 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

DIHK-Ansprechpartnerin Hildegard Reppelmund 
Tel.: 030-20308-2702, reppelmund.hildegard@berlin.dihk.de 
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45. Vorschlag: 
Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit einschränken* 

Bereich / Rechtsgebiet Arbeitsrecht 

Gesetzliche Grundlage § 8 Abs. 1 Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Mitarbeiter in Unternehmen mit mehr als 15 Arbeitnehmern haben, sofern 
das Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate bestanden hat, einen 
Rechtsanspruch auf Verringerung der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit. 
Der Arbeitgeber kann diesen Anspruch nur dann zurückweisen, wenn die-
sem betriebliche Gründe entgegenstehen, wobei diese Hürde durch die 
Rechtsprechung recht hoch gelegt worden ist. Das im Gesetz geregelte 
Verfahren zur Durchsetzung des Teilzeitanspruchs ist durch Form- und 
Fristvorschriften kompliziert und zeitaufwändig. Hinzu kommt, dass er-
hebliche Kosten entstehen, wenn ein Gericht die Einstellung einer Ersatz-
kraft für zumutbar hält. 

Lösungsvorschlag Der Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit ist in eine Soll-Vorschrift umzu-
wandeln (§ 8 Abs. 1 TzBfG). Für die Berechnung der „mehr als 15 Arbeit-
nehmer“ sollten Teilzeitbeschäftigte entsprechend der Regelung im Kündi-
gungsschutzgesetz nur pro rata temporis gezählt werden (§ 8 Abs. 7 
TzBfG). 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

DIHK-Ansprechpartnerin Hildegard Reppelmund 
Tel.: 030-20308-2702, reppelmund.hildegard@berlin.dihk.de  

 
 

                                                     
* Dieser Vorschlag wurde bereits in der DIHK-Vorschlagsliste „Weniger Bürokratie, mehr Freiheit“ von Dezember 2005 aufgeführt, 
er ist von der Politik bislang allerdings nicht umgesetzt worden. 
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46. Vorschlag: 
Befristete Arbeitsverträge ohne sachlichen Grund nicht abschaffen, 

sondern für die Dauer von bis zu 4 Jahren ermöglichen* 

Bereich / Rechtsgebiet Arbeitsrecht 

Gesetzliche Grundlage § 14 Abs. 2 Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Derzeit ist die Befristung eines Arbeitsverhältnisses ohne sachlichen 
Grund bis zu maximal 2 Jahren zulässig und innerhalb dieses Zeitraums 
dreimal verlängerbar. Eine Befristung ohne sachlichen Grund ist unzu-
lässig, wenn mit demselben Arbeitgeber bereits ein Beschäftigungsver-
hältnis bestanden hat. Eine unwirksame Befristung führt nach § 16 
TzBfG zu einem unbefristeten Arbeitsverhältnis. Die aktuelle Rechtslage 
wirkt daher als Einstellungsbremse. Angesichts der notwendigen Einar-
beitung in ein neues Arbeitsumfeld ist die maximal zulässige Befris-
tungsdauer von nur 2 Jahren zu kurz. Das Ersteinstellungserfordernis 
führt dazu, qualifizierte ehemalige Mitarbeiter nicht sachgrundlos be-
fristet einstellen zu können. Die Unternehmen werden zudem gezwun-
gen, Daten ehemaliger Mitarbeiter, auch von Praktikanten, über Jahr-
zehnte aufzubewahren, um das Risiko einer unwirksamen Befristung zu 
minimieren. Vorbeschäftigungen sind insbesondere bei Betriebsübergän-
gen häufig nicht mehr nachvollziehbar. Die Befristung mit Sachgrund 
(§ 14 Abs. 1 TzBfG) ist in vielen Unternehmen häufig nicht rechtssicher 
möglich. Das Risiko, ob im Streitfall ein Gericht den sachlichen Grund 
anerkennt, schreckt die Betriebe von vornherein von einer Einstellung 
ab. 

Lösungsvorschlag Die Erleichterungen, die der Gesetzgeber nach § 14 Abs. 2a TzBfG für 
neu gegründete Unternehmen vorgesehen hat, sollten für alle Betriebe 
gelten: Eine Befristung ohne sachlichen Grund nach § 14 Abs. 2 TzBfG 
ist demnach für die Dauer von bis zu 4 Jahren mit mehrfacher Verlänge-
rungsmöglichkeit zu ermöglichen. Eine Vorbeschäftigung sollte eine 
Befristung ohne sachlichen Grund nicht generell ausschließen, sondern 
nur eine Beschäftigung innerhalb der letzten 6 Monate. Dies reicht zur 
Vermeidung von Kettenbefristungen aus. 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Arbeit und Soziales  

DIHK-Ansprechpartnerin Hildegard Reppelmund 
Tel.: 030-20308-2702, reppelmund.hildegard@berlin.dihk.de 

 

                                                     
* Dieser Vorschlag wurde bereits in der DIHK-Vorschlagsliste „Weniger Bürokratie, mehr Freiheit“ von Dezember 2005 aufgeführt, 
er ist von der Politik bislang allerdings nicht umgesetzt worden. 
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47. Vorschlag: 
Flexibilisierung der Arbeitsverträge für ältere Arbeitnehmer 

europarechtskonform gestalten  

Bereich / Rechtsgebiet Arbeitsrecht 

Gesetzliche Grundlage § 14 Abs. 3 Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Mit Urteil vom 22. November 2005 hat der EuGH die erleichterte Befris-
tungsmöglichkeit für ältere Arbeitnehmer ab dem 52. Lebensjahr nach 
§ 14 Abs. 3 Teilzeit- und Befristungsgesetz mit Europäischem Recht als 
unvereinbar erklärt.  
In seiner Entscheidung hat der EuGH allerdings auch darauf hingewie-
sen, dass es den Mitgliedstaaten grundsätzlich aus europarechtlichen 
Grundsätzen gestattet ist, vom Verbot der Altersdiskriminierung abzu-
weichen, wenn sie ein legitimes Ziel verfolgen, dieses im Gesetz verdeut-
licht wird und die Befristung zugleich zeitlich beschränkt ist. Nach An-
sicht des EuGH reicht die gesetzliche Grundlage in § 14 Abs. 3 Teilzeit- 
und Befristungsgesetz noch nicht zu einem Abweichen von diesem Ver-
bot aus.  

Lösungsvorschlag § 14 Abs. 3 Teilzeit- und Befristungsgesetz muss dringend hinsichtlich 
der Vorgaben des EuGH ergänzt werden, um Arbeitgebern dieses Flexibi-
lisierungsinstrument der generellen Befristungsmöglichkeit älterer Ar-
beitnehmer ohne sachlichen Grund erneut zu ermöglichen. Dadurch wird 
auch das hinter dieser Regelung stehende arbeitsmarktpolitische Ziel der 
Beschäftigung älterer Arbeitnehmer wieder belebt. 
Es sollte daher an eine zuvor bestehende oder drohende Arbeitslosigkeit 
von älteren Arbeitnehmern (ab 52 Jahren) angeknüpft und die Befris-
tungsmöglichkeit auf bis zu 4 Jahren beschränkt werden. 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

DIHK-Ansprechpartnerin Hildegard Reppelmund 
Tel.: 030-20308-2702, reppelmund.hildegard@berlin.dihk.de 
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48. Vorschlag: 
Arbeitszeitrecht umfassend vereinfachen 

Bereich / Rechtsgebiet Arbeitsrecht 

Gesetzliche Grundlage Arbeitszeitgesetz (ArbZG) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes sind unübersichtlich und 
verwirrend. Für jede Grundregel gibt es zahlreiche über den Gesetzestext 
verteilte Ausnahmen und Sonderregelungen. Es sieht Sonderbestimmun-
gen für Nacht- und Schichtarbeit, für Ruhezeiten und für Sonn- und 
Feiertagsarbeiten vor. Des Weiteren gibt es Ausnahmen für bestimmte 
Gruppen von Arbeitnehmern im Bereich Krankenhäuser, Pflegestellen, 
Versorgungsbetriebe, Gaststätten und mehr. Eine einfachere Darstellung 
mit weniger Ausnahmeregelungen ist hier wünschenswert. Gleichzeitig 
müssen die Arbeitszeiten flexibler werden. 
Beispiel: 
Zur individuellen Prüfung der vom Gesetz zugelassenen Höchstarbeits-
zeit ist im Einzelfall eine Vielzahl von Bestimmungen zu beachten. Die 
Höchstarbeitszeit ist geregelt in § 3 S. 1 ArbZG mit der Ausnahme des 
§ 3 S. 2 ArbZG und den Ausnahmen in § 7, § 14 und § 15 ArbZG sowie 
der Höchstarbeitszeit bei Schichtdienst in § 6 II S. 1 ArbZG, mit Aus-
nahme des § 6 Abs. 2 S.2 sowie der § 7, § 14 und § 15 ArbZG.  
Die Nachtarbeit erfolgt zwischen 23:00 und 6:00 Uhr, bei Bäckereien 
und Konditoren zwischen 22:00 und 5:00 Uhr.  

Lösungsvorschlag Vereinfachung und Vereinheitlichung der Regelungen des Arbeitszeitge-
setzes und Reduzierung der Ausnahmen, gleichzeitig größtmögliche 
Flexibilität schaffen. Dies muss auch auf Europäischer Ebene (Arbeits-
zeitrichtlinie) erfolgen.  

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

DIHK-Ansprechpartnerin Hildegard Reppelmund 
Tel.: 030-20308-2702, reppelmund.hildegard@berlin.dihk.de 
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49. Vorschlag: 
Urlaubsanspruch bei Ausscheiden 

auf anteilige Urlaubszeit beschränken 

Bereich / Rechtsgebiet Arbeitsrecht 

Gesetzliche Grundlage § 5 Abs. 1 c Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Einem ab dem 1. Juli eines Jahres ausscheidenden Arbeitnehmer steht in 
jedem Fall der volle gesetzliche Mindesturlaubsanspruch zu. Dieser An-
spruch kann nicht durch eine tarifliche Regelung ausgeschlossen oder 
gemindert werden (vgl. § 13 Abs. 1 BUrlG). So hat das Bundesarbeitsge-
richt (BAG) bestätigt, dass eine Tarifnorm, die eine Zwölftelung des ge-
setzlichen Urlaubs je nach dem Zeitpunkt des Ausscheidens in der zwei-
ten Jahreshälfte vorsieht, unwirksam sei (BAG DB 1989, S. 1730). Es ist 
schwer nachzuvollziehen, warum einem Arbeitnehmer, der vor dem 30. 
Juni ein Unternehmen verlässt, lediglich der Anspruch auf den anteiligen 
Jahresurlaub bzw. dessen Abgeltung zusteht, wohingegen jemand, der 
ab dem 1. Juli ausscheidet, Anspruch auf den vollen Jahresurlaub (bzw. 
dessen Abgeltung) hat. 
 
Hinzukommt, dass diese Regelung für die Unternehmen bürokratieträch-
tig ist. Denn um Missbräuchen vorzubeugen, ist der Arbeitnehmer ver-
pflichtet, sich vom alten Arbeitgeber eine Urlaubsquittung ausstellen zu 
lassen, die dann dem neuen Arbeitgeber vorzulegen ist. Auf diese Weise 
soll eine doppelte Urlaubsgewährung ausgeschlossen werden. Unter-
bleibt dieser bürokratische Prozess, kommt es in der Praxis auch zu un-
gerechtfertigter doppelter Urlaubsgewährung – den Schaden haben die 
Unternehmen. Insgesamt belastet diese Regelung insbesondere den „al-
ten“ Arbeitgeber.  

Lösungsvorschlag Der Grundsatz von § 5 Abs. 1 BUrlG, dass für jeden vollen Monat des 
Bestehens des Arbeitsverhältnisses Anspruch auf 1/12 des Jahresurlaubs 
besteht, muss auch für das Ausscheiden in der zweiten Jahreshälfte 
gelten und darf nicht auf die erste Jahreshälfte beschränkt werden. 
In § 5 Abs. 1 lit. c BUrlG ist daher „in der ersten Hälfte des Kalenderjah-
res“ zu streichen  

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

DIHK-Ansprechpartnerin Hildegard Reppelmund 
Tel.: 030-20308-2702, reppelmund.hildegard@berlin.dihk.de 
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50. Vorschlag: 
Beim Kündigungsschutz den Schwellenwert auf 20 Mitarbeiter erhö-

hen und erst ab 3 Jahren Betriebszugehörigkeit anwenden* 

Bereich / Rechtsgebiet Arbeitsrecht 

Gesetzliche Grundlage § 1 Abs. 1 und § 23 Abs. 1 Kündigungsschutzgesetz (KSchG)  

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Der Kündigungsschutz ist vielfach ein Einstellungshindernis: Gerade 
kleine und mittlere Unternehmen fürchten bei konjunkturellen Flauten, 
aufgrund des Kündigungsschutzes die Beschäftigtenzahl nicht anpassen 
zu können, und sind bei Neueinstellungen daher zurückhaltend. Zudem 
verfügen kleinere Betriebe nicht über Personal- und Rechtsabteilungen, 
auf die sie zur arbeitsrechtlichen Beratung zurückgreifen können. Die 
finanziellen Risiken hoher Abfindungen und langer Kündigungsschutz-
prozesse treffen sie daher in höherem Maße. Etwa 300.000 Kündigungs-
schutzverfahren pro Jahr sind ein Beleg für die überaus bürokratische 
Regelung des Kündigungsschutzes in Deutschland. Nach einer Umfrage 
des DIHK aus dem Jahr 2003 ist der gesetzliche Kündigungsschutz für 
45 Prozent der Unternehmen ein Haupthemmnis für Neueinstellungen. 
Der Schwellenwert des § 23 Abs. 1 KSchG liegt derzeit bei 10 Mitarbei-
tern (für Neueinstellungen seit 1.1.2004, im Übrigen 5 Arbeitnehmer). 
Diese Schwellenwerte sind nach wie vor zu niedrig, da kleine und mittle-
re Unternehmen nicht ausreichend entlastet werden. Auch ist die Erhö-
hung seit 2004 durch die Unterscheidung zwischen Neueinstellungen 
und Altarbeitnehmern in der Praxis schwer handhabbar. 

Lösungsvorschlag Die IHK-Organisation schlägt vor, den Schwellenwert des § 23 Abs. 1 
KSchG auf 20 Mitarbeiter zu erhöhen. Zudem sollte das Kündigungs-
schutzgesetz erst ab 3 Jahren Betriebszugehörigkeit (§ 1 Abs. 1 KSchG) 
gelten. 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

DIHK-Ansprechpartnerin Hildegard Reppelmund 
Tel.: 030-20308-2702, reppelmund.hildegard@berlin.dihk.de 

 

                                                     
* Dieser Vorschlag wurde bereits in der DIHK-Vorschlagsliste „Weniger Bürokratie, mehr Freiheit“ von Dezember 2005 aufgeführt, 
er ist von der Politik bislang allerdings nicht umgesetzt worden. 
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51.  Vorschlag: 
Meldepflichten für Mini-Jobs einfacher gestalten 

Bereich / Rechtsgebiet Arbeitsrecht/Sozialrecht 

Gesetzliche Grundlage § 7 Abs. 3 Satz 1 Sozialgesetzbuch IV (SGB IV) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Viele mittelständische Unternehmen, insbesondere auch im Bereich der 
Verkehrswirtschaft, sind auf Mitarbeiter als Aushilfen im Rahmen von 
Mini-Jobs angewiesen. Eine Beschäftigung gilt nach § 7 Abs. 3 Satz 1 
SGB IV aber nur dann als fortbestehend, wenn in einem Monat tatsäch-
lich auch Arbeitsentgelt geleistet wird. Gerade bei Aushilfen kann es 
vorkommen, dass dies nicht der Fall ist. Dies hat zur Konsequenz, dass 
der Mitarbeiter abgemeldet und bei neuerlichem Einsatz wieder ange-
meldet werden muss – eine unnötige bürokratische Last. 

Lösungsvorschlag Eine Ausdehnung der Frist auf wenigstens 2 Monate ist anzustreben. 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

DIHK-Ansprechpartner Dr. Oliver Heikaus 
Tel.: 030-20308-1115, heikaus.oliver@berlin.dihk.de 
Hildegard Reppelmund 
Tel.: 030-20308-2702, reppelmund.hildegard@berlin.dihk.de 
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52.  Vorschlag: 
Übernahmeverpflichtung für Auszubildendenvertreter streichen* 

Bereich / Rechtsgebiet Arbeitsrecht 

Gesetzliche Grundlage § 78a Abs. 2 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Das Betriebsverfassungsgesetz enthält in § 78a Abs. 2 eine Übernahme-
verpflichtung für Azubis, die sich während ihrer Ausbildung als Jugend- 
und Auszubildendenvertreter engagiert haben. Wenn ein Auszubildenden-
vertreter innerhalb der letzten drei Monate vor Beendigung des Ausbil-
dungsverhältnisses vom Arbeitgeber die Weiterbeschäftigung schriftlich 
verlangt, wird zwischen Azubi und Arbeitgeber im Anschluss an das Aus-
bildungsverhältnis ein Arbeitsverhältnis begründet. Das heißt: Der Ausbil-
dende muss Mitglieder der Jugend- und Auszubildendenvertretung vor-
rangig übernehmen und darf nicht pauschal diejenigen Azubis überneh-
men, die in der Prüfung am besten abgeschnitten haben. Betriebe, die 
über Bedarf ausbilden, stehen häufig vor dem Problem, dass sie die besten 
Absolventen ziehen lassen müssen, weil sie ihnen keine Stelle anbieten 
können. Die Rechtsprechung des Bundsarbeitsgerichts geht sogar so weit, 
die Übernahmeverpflichtung auch auf Stellvertreter der Jugend- und Aus-
zubildendenvertreter anzuwenden, selbst wenn diese während ihrer ge-
samten Ausbildung nur bei einer Sitzung als Stellvertreter tätig wurden. 
Damit wird die Entscheidungsfreiheit des Arbeitgebers übermäßig be-
schnitten. 

Lösungsvorschlag § 78a Abs. 2 BetrVG ist ersatzlos zu streichen mit Folgeänderungen in  
§ 78a Abs. 3, 4 und 5. 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 

DIHK-Ansprechpartnerin Dr. Bettina Wurster 
Tel.: 030-20308-2532, wurster.bettina@berlin.dihk.de 

 

                                                     
* Dieser Vorschlag wurde bereits in der DIHK-Vorschlagsliste „Weniger Bürokratie, mehr Freiheit“ von Dezember 2005 aufgeführt, 
er ist von der Politik bislang allerdings nicht umgesetzt worden. 
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53. Vorschlag: 
Informationspflichten beim Betriebsübergang vereinfachen* 

Bereich / Rechtsgebiet Arbeitsrecht 

Gesetzliche Grundlage § 613a Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Die EU-Richtlinie 2001/23/EG vom 21.03.2001 wurde von Deutschland 
überzogen umgesetzt: Bei einem Betriebsübergang werden dadurch hohe 
Anforderungen an die Informationspflicht des Arbeitgebers gegenüber 
dem Arbeitnehmer gestellt. Die EU-Richtlinie sieht einen Unterrichtungs-
anspruch der Arbeitnehmer nur für den Fall vor, wenn es in einem Unter-
nehmen keine Arbeitnehmervertretung, z.B. einen Betriebsrat, gibt. Der 
deutsche Gesetzgeber verlangt hingegen, dass die Unterrichtung regelmä-
ßig gegenüber den betroffenen Mitarbeitern erfolgt – also unabhängig 
vom Bestand eines Betriebsrats. 
Zudem hat der deutsche Gesetzgeber – ohne dass die EU-Richtlinie dies 
verlangt – ein Widerspruchsrecht des Arbeitnehmers gegen die Betriebs-
übernahme mit der Unterrichtungspflicht verknüpft. Wurde der Arbeit-
nehmer nicht ordnungsgemäß informiert, kann er einer Übernahme seines 
Arbeitsvertrages durch den neuen Betriebsinhaber widersprechen. Der 
bisherige Arbeitgeber muss den Arbeitnehmer weiterbeschäftigen und 
gegebenenfalls betriebsbedingt kündigen. Die Frist zum Widerspruch be-
trägt einen Monat ab ordnungsgemäßer Information. Erfolgt die Informa-
tion nicht oder fehlerhaft, so bleibt der Widerspruch über Jahre hinaus 
möglich. Dieses führt für alle am Betriebsübergang beteiligten Parteien zu 
einer erheblichen Rechtsunsicherheit, ohne dass dies durch ein schüt-
zenswertes Interesse gerechtfertigt wäre. 
Beispiel: 
Ein Arbeitnehmer stellt fest, dass sich sein berufliches Fortkommen im 
übernehmenden Betrieb nicht wie geplant entwickelt. Weist er einen Feh-
ler in der Informationspflicht nach, kann er das Arbeitsverhältnis noch 
nach Jahren mit dem ehemaligen Arbeitgeber wieder aufleben lassen. 

Lösungsvorschlag Die überzogene Umsetzung der EU-Richtlinie sollte auf eine 1:1-
Umsetzung zurückgeführt werden. Dafür sind die Informationspflichten 
beim Betriebsübergang zu vereinfachen, und das Widerspruchsrecht ist bei 
fehlerhafter Information zeitlich auf sechs Monate zu befristen. 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

DIHK-Ansprechpartnerin Hildegard Reppelmund 
Tel.: 030-20308-2702, reppelmund.hildegard@berlin.dihk.de 

 

                                                     
* Dieser Vorschlag wurde bereits in der DIHK-Vorschlagsliste „Weniger Bürokratie, mehr Freiheit“ von Dezember 2005 aufgeführt, 
er ist von der Politik bislang allerdings nicht umgesetzt worden. 
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54. Vorschlag: 
Beschäftigungserlaubnis für Ausländer räumlich liberalisieren 

Bereich / Rechtsgebiet Arbeitsrecht / Ausländerrecht 

Gesetzliche Grundlage § 39 Abs. 4 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) 
§ 13 Abs. 1 Beschäftigungsverfahrensverordnung (BeschVerfV) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Nach § 39 Abs. 4 AufenthG kann die Bundesagentur für Arbeit in der 
Zustimmung zur Beschäftigung eines ausländischen Arbeitnehmers nicht 
nur Dauer und berufliche Tätigkeit festlegen, sondern die Beschäftigung 
zudem auch regional – auf bestimmte Betriebe oder Bezirke – beschrän-
ken. Diese regionale Beschränkungsmöglichkeit ist jedoch nicht sinnvoll 
und führt zu unnötigen bürokratischen Lasten. Denn Unternehmen sind 
oftmals in mehreren Arbeitsagenturbezirken tätig und müssen – sofern 
sie ihre ausländischen Mitarbeiter an verschiedenen Standorten einset-
zen wollen – im Falle einer regional beschränkten Zustimmung regelmä-
ßig ein neues, zeitaufwändiges Zustimmungsverfahren in Kauf nehmen. 
Betrifft die Zustimmung zur Ausübung einer Beschäftigung bereits im 
Inland lebende Ausländer (in der Praxis handelt es sich hier häufig um 
geduldete Ausländer), kann die Bundesagentur für Arbeit nach den Re-
gelungen der BeschVerfV zusätzlich sogar die Lage und Verteilung der 
Arbeitszeit beschränken. In diesem Fall würde beispielsweise schon der 
Wechsel von einem Teilzeit- in einen Vollzeitjob oder von einer Tag- zu 
einer Nachtschicht ein erneutes Vorsprechen bei der Ausländerbehörde 
erforderlich machen, die ihrerseits ein neues, zeitaufwändiges Zustim-
mungsverfahren einleitet. Dem berechtigten Interesse des Unternehmers 
und der Arbeitnehmer, die Arbeitszeiten möglichst flexibel zu gestalten, 
steht so ein enormer bürokratischer Aufwand entgegen. 

Lösungsvorschlag Änderung von § 39 Abs. 4 AufenthG: Die Zustimmung der Bundesagen-
tur sollte hier nur noch die Dauer und die berufliche Tätigkeit festlegen 
können. Die Beschäftigung der Zustimmung auf bestimmte Betriebe oder 
Bezirke sollte künftig nicht mehr möglich sein. 
Änderung von § 13 Abs. 1 BeschVerfV: Die Zustimmung zur Ausübung 
einer Beschäftigung sollte hier nur noch hinsichtlich der beruflichen 
Tätigkeit beschränkt werden können. 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

DIHK-Ansprechpartner Dr. Oliver Heikaus 
Tel.: 030-20308-1115, heikaus.oliver@berlin.dihk.de 
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55. Vorschlag: 
Gehaltsgrenze für die Zuwanderung Hochqualifizierter absenken 

Bereich / Rechtsgebiet Arbeitsrecht / Ausländerrecht 

Gesetzliche Grundlage § 19 Abs. 2. Nr. 3 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Als Hemmschuh für die Einstellung ausländischer Spitzenkräfte erweist 
sich die Regelung, dass das Merkmal der Hochqualifizierung mit einem 
Gehalt in Höhe von mindestens der doppelten Beitragsbemessungsgren-
ze in der gesetzlichen Krankenversicherung einhergeht. In der Praxis ist 
diese Vorgabe gerade für kleine und mittlere Unternehmen oftmals eine 
zu hohe Hürde. So berichten die IHKs von mittelständischen Betrieben, 
die gerne eine ausländische Spitzenkraft eingestellt hätten und letztlich 
daran scheiterten, dass sie ein Gehalt in der im Gesetz vorgegebenen 
Höhe nicht haben aufbringen können – obwohl der ausländische Hoch-
qualifizierte durchaus zu einem niedrigeren Gehalt zu arbeiten bereit 
gewesen wäre. 

Lösungsvorschlag Absenken der in § 19 Abs. 2 Nr. 3 AufenthG genannten Gehaltsgrenzen: 
So sollte als Gehaltsgrenze generell nur noch die Beitragsbemessungs-
grenze in der gesetzlichen Rentenversicherung gelten. Diese böte zudem 
den Vorteil einer Ost-West-Differenzierung und würde damit auch dem 
niedrigeren Gehaltsniveau in Ostdeutschland Rechnung tragen. 
Ergänzend sollte – ggf. als neue Nr. 4 des § 19 Abs. 2 – ein Passus ein-
geführt werden, der für ausländische Berufseinsteiger mit qualifiziertem 
Hochschulabschluss bereits ein Mindestgehalt in Höhe der einfachen 
Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung als 
Merkmal für Hochqualifizierung vorsieht. 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium des Innern 

DIHK-Ansprechpartner Dr. Oliver Heikaus 
Tel.: 030-20308-1115, heikaus.oliver@berlin.dihk.de 
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56. Vorschlag: 
Regelbeispiele beim Zuzug 

ausländischer Selbstständiger neu formulieren 

Bereich / Rechtsgebiet Arbeitsrecht / Ausländerrecht 

Gesetzliche Grundlage § 21 Abs. 1 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Die im Gesetz genannten Regelbeispiele (mind. 1 Mio. Euro Investitions-
summe und Schaffung von mindestens 10 Arbeitsplätzen) wirken nicht 
nur auf ansiedlungswillige mittelständische Unternehmen abschreckend, 
sondern führen auch auf Seiten der Ausländerbehörden nicht selten zu 
Verwirrung und letztlich zu einer zu restriktiven Anwendung geltenden 
Rechts. Zudem werden die Regelgrenzen in der Praxis ohnehin meistens 
nicht erreicht, und es erfolgt eine Bewertung im Einzelfall.  

Lösungsvorschlag Neuformulierung der Regelbeispiele mit deutlich niedrigeren quantitati-
ven Vorgaben: Dabei explizite Klarstellung im Gesetz, dass bei einer 
Investitionssumme von 500.000 (statt 1 Mio.) Euro und Schaffung von 
mind. 5 (statt mind. 10) Arbeitsplätzen ohne weitere Prüfung davon 
ausgegangen werden kann, dass ein übergeordnetes wirtschaftliches 
Interesse oder ein besonderes regionales Bedürfnis sowie die damit ver-
bundene Erwartung positiver Auswirkungen auf die Wirtschaft vorliegen. 
Zudem explizite bundesweite Klarstellung, dass die im Gesetz genannten 
Regelbeispiele kein strikter Bewertungsmaßstab sind, sondern eine fle-
xible und einzelfallbezogene Anwendung des Rechts geboten ist – vor-
zugsweise unter Beteiligung der IHKs vor Ort, die mit den regionalen 
Wirtschaftsstrukturen gut vertraut sind. 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium des Innern 

DIHK-Ansprechpartner Dr. Oliver Heikaus 
Tel.: 030-20308-1115, heikaus.oliver@berlin.dihk.de 
Dr. Mona Moraht 
Tel.: 030-20308-2709, moraht.mona@berlin.dihk.de 
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57. Vorschlag: 
Elektronischen Einkommensnachweis einführen 

Bereich / Rechtsgebiet Sozialversicherungsrecht 

Gesetzliche Grundlage Sozialgesetzbuch (SGB) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Die Unternehmen müssen eine Vielzahl von Entgeltnachweisen für die 
Mitarbeiter ausstellen. Jeweils mit anderen formalen Anforderungen und 
jeweils mit unterschiedlichen Entgeltbegriffen.  

Lösungsvorschlag Einführung des elektronischen Einkommensnachweises (ELENA) unter 
der Voraussetzung, dass: 
- die Entgeltbegriffe und die Bescheinigungsinhalte vereinheitlicht 

werden und so der Datensatz verringert wird, 
- der Arbeitgeber nicht mit zusätzlichen Kosten belastet wird, (gera-

de die Umstellungskosten sind enorm, wie die Kosten für eine qua-
lifizierte elektronische Signatur auf den AG abgewälzt werden soll!) 

- alle Bescheinigungen erfasst werden, 
- bereits existierende Signaturkarten für das ELENA Verfahren ge-

nutzt werden können, 
- die Signaturkartenprojekte des Bundes von einer zentralen Stelle 

koordiniert werden (und so ggf. eine multifunktional einsetzbare 
Signaturkarte vorangetrieben wird), 

- die Bundesregierung eine einheitliche und innerhalb der Ressorts 
abgestimmte Strategie zum ELENA Verfahren verfolgt. 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

DIHK-Ansprechpartnerin Dr. Alexandra Hoffert 
Tel.: 030-20308-1116, hoffert.alexandra@berlin.dihk.de  
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58. Vorschlag: 
Einzug der Sozialversicherungsbeiträge 

auf eine Krankenkasse pro Unternehmen konzentrieren 

Bereich / Rechtsgebiet Sozialversicherungsrecht 

Gesetzliche Grundlage § 28 i Sozialgesetzbuch IV (SGB IV) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Die Unternehmen müssen die Sozialversicherungsbeiträge an oftmals 
viele unterschiedliche Krankenkassen abführen – je nach Versicherungs-
wahl der Mitarbeiter. Dies ist mit einem erheblichen bürokratischen 
Aufwand für die Unternehmen verbunden. 

Lösungsvorschlag Jedes Unternehmen kann sich eine Krankenkasse aussuchen und dieser 
zentral alle Sozialversicherungsbeiträge übermitteln. Diese Krankenkasse 
fungiert dann als Clearingstelle und leitet die einzelnen Beiträge weiter. 
So hätte jeder Arbeitgeber nur noch einen Ansprechpartner. 
 
Krankenkassen besitzen in der Beitragsbearbeitung die entsprechenden 
Ressourcen und so wird diese Arbeit am effizientesten erledigt.  Die 
Mehrbelastung, dass Krankenkassen andere Beiträge als die ihrer Mit-
glieder weiterleiten müssten, dürfte sich insgesamt ausgleichen.  
Eine zentrale Clearingstelle, die für alle Krankenkassen die Versicherten-
beiträge einzieht und weiterleitet, würde den Aufbau einer neuen büro-
kratischen Organisation bedeuten und wird deshalb abgelehnt.  

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

DIHK-Ansprechpartnerin Dr. Alexandra Hoffert 
Tel.: 030-20308-1116, hoffert.alexandra@berlin.dihk.de 
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59. Vorschlag: 
Nachzahlungen aufgrund der neuen Fristenregelung 

bei den Sozialversicherungsabgaben vermeiden* 

Bereich / Rechtsgebiet Sozialversicherungsrecht 

Gesetzliche Grundlage § 23 Abs. 1 Sozialgesetzbuch IV (SGB IV) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Seit 2006 müssen die Unternehmen die Sozialversicherungsabgaben bis 
zum drittletzten Bankenarbeitstag des jeweils laufenden Monats abge-
führt haben. Ein gewisser Restbetrag muss zumeist – wegen des zeitli-
chen Abstands zum Monatsende – geschätzt werden. Zwar bestehen 
Pauschalierungsmöglichkeiten, dennoch muss bei der nächsten Abrech-
nung eine Korrektur erfolgen, da die Pauschalierung nur zufällig den 
tatsächlichen Abgaben entspricht. 

Lösungsvorschlag Durch Änderung des § 23 Abs.1 SGB IV sollte die alte Gesetzeslage wie-
der hergestellt werden: Abführung der Sozialversicherungsabgaben erst 
nach Ablauf des Monats.  

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Arbeit und Soziales  

DIHK-Ansprechpartnerin Dr. Alexandra Hoffert 
Tel.: 030-20308-1116, hoffert.alexandra@berlin.dihk.de 

 

                                                     
* Dieser Vorschlag wurde bereits in der DIHK-Vorschlagsliste „Weniger Bürokratie, mehr Freiheit“ von Dezember 2005 aufgeführt, 
er ist von der Politik bislang allerdings nicht umgesetzt worden. 
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60.  Vorschlag: 
Verfahren der Fortgewährung des Gründungszuschusses  

auf Arbeitsagenturen konzentrieren 

Bereich / Rechtsgebiet Arbeitslosenrecht  

Gesetzliche Grundlage §§ 57, 58 Sozialgesetzbuch III (SGB III) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Seit dem 1. August 2006 ersetzt der neue Gründungszuschuss den Exis-
tenzgründungszuschuss und das Überbrückungsgeld. Die Förderdauer 
beträgt maximal 15 Monate und ist in zwei Phasen unterteilt. Um den 
Gründungszuschuss in der ersten, neun Monate dauernden Phase zu 
erhalten, ist die Tragfähigkeit der Existenzgründung durch die Stellung-
nahme einer fachkundigen Stelle nachzuweisen (wie bisher). In dieser 
Phase leistet die Agentur für Arbeit einen monatlichen Zuschuss in Höhe 
des Arbeitslosengeldes (ALG I) zuzüglich 300 Euro.  
Danach kann sich eine zweite Phase – 6 Monate mit je 300 Euro Förde-
rung - anschließen. Hierbei hat der Gründer der Arbeitsagentur seine 
bisherige Geschäftstätigkeit schriftlich zu dokumentieren. Bestehen 
begründete Zweifel, kann die Agentur für Arbeit die erneute Vorlage 
einer Stellungnahme durch eine fachkundige Stelle verlangen (Tragfä-
higkeitsbeurteilung). 
Die Einschaltung externer Stellen bei der Fortführungsprüfung ist weder 
erforderlich noch angemessen. Der Bürokratieaufwand, der dem Gründer 
durch erneute Konsultation einer fachkundigen Stelle und der Arbeits-
agentur entsteht, ist gegenüber der Aussicht auf 6 weitere Monate För-
derung mit jeweils 300 Euro unverhältnismäßig hoch. Die Dokumentati-
on der bloßen Geschäftstätigkeit durch den Gründer und deren Prüfung 
sollte ausreichen. Dies würde dazu führen, dass ein weit geringerer Res-
sourcenaufwand und ein weit geringeres betriebswirtschaftliches Know-
how als bei einer Tragfähigkeitsbeurteilung erforderlich wären – die 
Einschaltung externer Expertise wäre nicht mehr notwendig.  

Lösungsvorschlag Die Arbeitsagentur soll über die Fortgewährung des Zuschusses in eige-
ner Regie (wie beim Einstiegsgeld) entscheiden. § 58 Abs. 2 Satz 2 SGB 
III ist zu streichen. 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Arbeit und Soziales  

DIHK-Ansprechpartner Dr. Marc Evers 
Tel.: 030-20308-1508, evers.marc@berlin.dihk.de 
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61. Vorschlag: 
Unabhängigen Ombudsmann für Streitfälle bei der gesetzlichen Un-

fallversicherung einsetzen* 

Bereich / Rechtsgebiet Sozialrecht 

Gesetzliche Grundlage Sozialgesetzbuch (SGB) VII 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Gerade kleinere Betriebe sehen häufig keine Möglichkeit, bei Unstim-
migkeiten und Meinungsverschiedenheiten ihre Interessen gegenüber 
der Berufsgenossenschaft wirksam durchzusetzen. Selbst in den Fällen, 
in denen sie sich im Recht wähnen, neigen nicht wenige Betriebe dazu, 
den ihnen auferlegten Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, da die 
Unternehmen den Klageweg und Gerichtsprozesse scheuen. 

Lösungsvorschlag Die Bundesregierung sollte bei der angekündigten Reform der gesetzli-
chen Unfallversicherung eine gesetzliche Grundlage schaffen, nach der 
das Sozialgerichtsverfahren unterbrochen oder gehemmt wird, solange 
eine außergerichtliche Streitbeilegung mittels eines Ombuds-
manns/Schiedsrichters läuft. Diese außergerichtliche Streitbeilegungs-
stelle müsste noch eingerichtet und sollte durch von Berufsgenossen-
schaften unabhängige Personen besetzt werden. Vorbild könnte der 
Ombudsmann des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirt-
schaft e.V. (GDV) für die privaten Versicherungen sein, wobei allerdings 
dem öffentlich-rechtlichen Charakter des Verhältnisses zwischen Be-
rufsgenossenschaft und Unternehmen sowie der Selbstverwaltung Rech-
nung getragen werden müsste. 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

DIHK-Ansprechpartner Hildegard Reppelmund 
Tel.: 030-20308-2702, reppelmund.hildegard@berlin.dihk.de 
Dr. Oliver Heikaus 
Tel.: 030-20308-1115, heikaus.oliver@berlin.dihk.de 

 

                                                     
* Dieser Vorschlag wurde bereits in der DIHK-Vorschlagsliste „Weniger Bürokratie, mehr Freiheit“ von Dezember 2005 aufgeführt, 
er ist von der Politik bislang allerdings nicht umgesetzt worden. 
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62. Vorschlag: 
Unfallversicherungspflicht des Unternehmers abschaffen 

Bereich / Rechtsgebiet Arbeitsschutzrecht 

Gesetzliche Grundlage § 3 Sozialgesetzbuch VII (SGB VII) 
Satzungen der Berufsgenossenschaften 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Die Satzungen verschiedener Berufsgenossenschaften sehen auch eine 
Unfallversicherungspflicht des Unternehmers selbst vor - ohne Befrei-
ungsmöglichkeit. 

Lösungsvorschlag Selbständige sind für ihre soziale Sicherung generell selbst verantwort-
lich.  Eine Unfallversicherungspflicht des Unternehmers sollte es daher 
nicht mehr geben. Selbständigen sollte vielmehr generell die Möglichkeit 
eröffnet werden, sich bei ihrer zuständigen Berufsgenossenschaft frei-
willig zu versichern. 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

DIHK-Ansprechpartner Dr. Oliver Heikaus 
Tel.: 030-20308-1115, heikaus.oliver@berlin.dihk.de 
Hildegard Reppelmund 
Tel.: 030-20308-2702, reppelmund.hildegard@berlin.dihk.de 
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63. Vorschlag: 
Kleinbetriebsklauseln im Arbeitsschutzrecht einführen 

Bereich / Rechtsgebiet Arbeitsschutzrecht 

Gesetzliche Grundlage § 24 Sozialgesetzbuch VII (SGB VII) 
Satzungen der Berufsgenossenschaft  

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Der Arbeitgeber ist verantwortlich für den betrieblichen Arbeits- und 
Gesundheitsschutz. Der Unternehmer kann deshalb verpflichtet werden, 
Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu bestellen. Befrei-
ungen von dieser Verpflichtung für Betriebe mit wenigen Beschäftigen 
gibt es nicht. 

Lösungsvorschlag Die allgemeine Verantwortung des Arbeitgebers für den betrieblichen 
Arbeits- und Gesundheitsschutz bleibt bestehen, aber Regelerfordernisse 
im Arbeitsschutz sind zu überprüfen und Befreiungsmöglichkeiten der 
Kleinbetriebe vom arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen 
Dienst zu schaffen. 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

DIHK-Ansprechpartner Dr. Oliver Heikaus 
Tel.: 030-20308-1115, heikaus.oliver@berlin.dihk.de 
Hildegard Reppelmund 
Tel.: 030-20308-2702, reppelmund.hildegard@berlin.dihk.de 
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64. Vorschlag: 
Mehrfachzuständigkeiten im Bereich des Arbeitsschutzes umgehen 

Bereich / Rechtsgebiet Arbeitsschutzrecht 

Gesetzliche Grundlage Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) 
Satzungen der Berufsgenossenschaften 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Das duale Arbeitsschutzsystem in Deutschland zeichnet sich dadurch 
aus, dass sowohl staatliche Behörden – die Arbeitsschutzverwaltungen 
der Länder – als auch die Berufsgenossenschaften parallel Verantwor-
tung für die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer wahrnehmen. 
Unterschiedliche gesetzliche Grundlagen und Befugnisse der beteiligten 
Institutionen führen in der Praxis oft zu verwirrenden Doppelzuständig-
keiten und im Ergebnis zu höheren bürokratischen Lasten und Kosten für 
die Unternehmen. Schnittmengen bei der Aufgabenwahrnehmung durch 
den Staat und die Berufsgenossenschaften gibt es vor allem bei den 
Regelungen zum technischen und medizinischen Arbeitsschutz. 

Lösungsvorschlag Bei Überschneidung der Zuständigkeiten sollten in Zukunft die Berufs-
genossenschaften in der Regel allein zuständig sein. 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

DIHK-Ansprechpartner Dr. Oliver Heikaus 
Tel.: 030-20308-1115, heikaus.oliver@berlin.dihk.de 
Hildegard Reppelmund 
Tel.: 030-20308-2702, reppelmund.hildegard@berlin.dihk.de 
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65. Vorschlag: 
Fahrzeugprüfung in Betrieben entschärfen 

Bereich / Rechtsgebiet Arbeitsschutzrecht 

Gesetzliche Grundlage Berufsgenossenschafts-Grundsatz 916 (BGG 916) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Der BG-Grundsatz: „Prüfung von Fahrzeugen durch Sachkundige“ (BGG 
916) regelt, dass Unternehmen Fahrzeuge bei Bedarf, jedoch mindestens 
einmal jährlich, durch einen Sachkundigen auf ihren betriebssicheren 
Zustand zu prüfen lassen hat. Dies hat zur Folge, dass z. B. Pkw von 
Außendienstmitarbeitern jährlich von einer sachkundigen Person über-
prüft werden müssen. Für die Betriebe entstehen neben Arbeitszeitaus-
fall auch zusätzliche Kosten und bürokratischer Aufwand. Der Nutzen 
dieser Vorschrift ist fraglich, da Fahrzeuge ohnehin alle zwei Jahre einer 
detaillierten technischen Untersuchung durch den TÜV unterzogen wer-
den.  

Lösungsvorschlag Streichung der Vorschrift 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 

DIHK-Ansprechpartnerin Iris Kludßuweit 
Tel.: 030-20308-2112, kludssuweit.iris@berlin.dihk.de 
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66.  Vorschlag: 
Zulässige Beschäftigungszeit für Jugendliche ab 16 Jahre auf 

23 Uhr generell ausweiten* 

Bereich / Rechtsgebiet Arbeitsschutzrecht 

Gesetzliche Grundlage § 14 Abs. 2 und 5 des Gesetzes zum Schutz der arbeitenden Jugend 
(JArbSchG) 

Ausgangslage /  
Problemstellung 

Jugendliche dürfen nach § 14 Abs. 1 JArbSchG nur in der Zeit von 6 bis 
20 Uhr beschäftigt werden. § 14 Abs. 2 eröffnet für Jugendliche ab 16 
Jahre verschiedene Ausnahmen. So dürfen sie im Gaststätten- und 
Schaustellergewerbe bis 22 Uhr, in der Landwirtschaft bis 21 Uhr und in 
mehrschichtigen Betrieben, bei Musik- und anderen Aufführungen, so-
wie bei Filmaufnahmen bis 23 Uhr arbeiten. Gerade im Veranstaltungs-
bereich sowie im Gaststätten- und Hotelgewerbe gehen die üblichen 
Arbeitszeiten über 22 Uhr hinaus. Die aktuelle Regelung benachteiligt 
Jugendliche mit Haupt- und Realschulabschluss gegenüber älteren Abi-
turienten im Wettbewerb um Lehrstellen. Für Unternehmen, bei denen 
Arbeitszeiten nach 20 Uhr üblich sind oder in Zukunft üblich werden, 
verringert sich die Ausbildungsbereitschaft, wenn sie die Jugendlichen 
vor oder in der Kernarbeitszeit nach Hause schicken müssen. Die unfle-
xible Ausbildungszeit kann sich als Ausbildungshemmnis auswirken. 
Zudem ist das Nebeneinander verschiedener Beschäftigungszeiten un-
übersichtlich. Es spricht nichts gegen eine Gleichbehandlung aller Ju-
gendlichen ab 16 Jahre. Im Gegenteil: Die frühen Ruhezeiten entspre-
chen nicht mehr den tatsächlichen Lebensgewohnheiten von Jugendli-
chen.  

Lösungsvorschlag § 14 Abs. 2 JArbSchG ist zu ändern in: 
Jugendliche über 16 Jahre dürfen bis 23 Uhr beschäftigt werden. In der 
Landwirtschaft sowie in Bäckereien und Konditoreien dürfen Jugendli-
che über 16 Jahre ab 5 Uhr beschäftigt werden. 

Zuständiges Bundesressort Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

DIHK-Ansprechpartnerinnen Ulrike Regele 
Tel.: 030-20308-2104, regele.ulrike@berlin.dihk.de 
Dr. Bettina Wurster 
Tel.: 030-20308-2532, wurster.bettina@berlin.dihk.de 

 
 

                                                     
* Dieser Vorschlag wurde bereits in der DIHK-Vorschlagsliste „Weniger Bürokratie, mehr Freiheit“ von Dezember 2005 aufgeführt, 
er ist von der Politik bislang allerdings nicht umgesetzt worden. 
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Zum Bürokratieabbau: DIHK-Veröffentlichungen seit 2003 
 
 
Bürokratie-Hemmnisse aus dem Weg räumen! Vorschlagsliste des DIHK zum Abbau bürokratischer 
Hemmnisse auf Bundesebene, Berlin 2003 
 
Bürokratiehemmnisse für KMU durch die EU-Gesetzgebung, Eine Untersuchung der IHK-Organisation, 
Brüssel 2004 
 
§ 18 KWG im Praxisurteil von Kreditinstituten, Ergebnisse einer Umfrage der IHK-Organisation zu Erfah-
rungen mit der Anwendung des § 18 KWG durch Kreditinstitute in Deutschland, Berlin 2005 
 
Weniger Bürokratie, mehr Freiheit, 28 konkrete Vorschläge der IHK-Organisation zum Abbau bürokrati-
scher Hemmnisse, Berlin 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


